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Die sogenannte Frühstartrente soll in Deutschland eingeführt werden und 
darauf abzielen, Eltern bei der frühzeitigen Altersvorsorge ihrer Kinder zu 

unterstützen und hierdurch von Zinseszinseffekten zu profitieren. Hierdurch soll das 
Rentensystem für die Zukunft entlastet werden. Ob diese, wie zunächst angedacht, 
Anfang 2026 in Kraft treten kann, ist derzeit unklar, da bislang kein Referenten- oder 
Gesetzesentwurf vorliegt. Es soll eine Verknüpfung der Frühstartrente mit einer Reform 
der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge erfolgen.

Kinder ab dem 6. Lebensjahr sollen offenbar ohne Antrag ein staatlich gefördertes 
Wertpapierdepot erhalten, in das zwischen dem 6. und 18. Lebensjahr monatlich 10 € 
eingezahlt werden. Ab dem 18. Lebensjahr können dann durch das nunmehr volljährige 
Kind ab 50 € bis zu 100 € monatlich in den Vertrag eingezahlt werden. Anders lauten-
de Vorschläge aus der Versicherungswirtschaft liegen vor.

Bei einer angenommenen gewogenen Rendite von 6 % pro Jahr und ohne jegliche ei-
gene Einzahlungen ergibt sich laut nachfolgendem Beispiel 1 ein Rentenkapital von ca. 
36.000 € bzw. über 20 Jahre eine monatliche Rente von 216 €. Im Beispiel 2 wird ab 
dem 18. Lebensjahr von der Annahme ausgegangen, dass monatlich 100 € in den Ver-
trag eingezahlt werden, sodass sich zusätzlich zu dem staatlichen Zuschuss ein Ren-
tenkapital von ca. 374.000 € ergibt bzw. eine monatliche Rente von 2.200 €.

Der Vertrag kann vor dem 67. Lebensjahr nicht aufgelöst und das Kapital auch nicht für 
andere Zwecke verwendet werden. Gesetzt den Fall, das Renteneintrittsalter würde 
sich z. B. auf 70 Jahre erhöhen, würde sich im Beispiel 1 das Rentenkapital wegen der 
um 3 Jahre längeren Liegezeit geringfügig erhöhen, während es sich im Beispielsfall 2 
durch die höheren Einzahlungen mehr erhöht. Zu dem Thema „Steuerpflicht der Erträ-
ge“ gibt es noch keine Aussage.

Welche erbrechtlichen Vorstellungen der Gesetzgeber z. B. für den Fall des Todes des 
Berechtigten vor (vollständigem) Bezug der Rente hat, ist noch nicht bekannt.
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Beispiel 1: 
Nur staatliche Förderung (ohne Eigenbeiträge)

Einzahlung
(6. bis 18. Lebensjahr)

1.440 € (10 €/Monat)

Rendite 6,00 %/Jahr

Zeitraum (18. bis 67. Lebensjahr) 49 Jahre

Endvermögen ca. 36.000 €

Rente 216 €/Monat über 20 Jahre

Beispiel 2: 
Staat + Eigenbeiträge (100 €/Monat ab 18)

Einzahlung 
(6. bis 18. Lebensjahr)

1.440 € (10 €/Monat)

eigene Einzahlungen 
(ab dem 18. Lebensjahr)

100 €/Monat

Gesamteinzahlung 60.240 €

Rendite 6,00 %/Jahr

Zeitraum (18. bis 67. Lebensjahr) 49 Jahre

Endvermögen ca. 374.000 €

Rente 2.200 €/Monat über 20 Jahre (4 % Rendite)

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat Ende Oktober 2025 ein bereits seit längerer 
Zeit erwartetes Urteil vom 12.8.2025 zur Sonderabschreibungsmöglichkeit 
von Mietwohnungsneubau veröffentlicht. 

Im Klageverfahren ging es um einen ersten Förderzeitraum, für den die Wohnungsherstel-
lung durch Bauantrag oder Bauanzeige nach dem 31.8.2018, aber vor dem 1.1.2022 be-
gann. Aktuell gibt es einen zweiten Förderzeitraum für Bauanträge oder Bauanzeigen über 
Wohnungsherstellungen, die nach dem 31.12.2022, aber vor dem 1.10.2029 begannen. 

Die Kläger hatten im ersten Förderzeitraum ein vermietetes, nutzbares Einfamilienhaus 
nach Kündigung und Auszug der Mieter abgerissen, weil eine behördliche Aufforderung 
zur Sanierung der Abwasserrohre erfolgt war. Auf dem Grundstück wurde ebenfalls wie-
der ein Einfamilienhaus errichtet, über welches auch ein Mietvertrag mit Mietern abge-
schlossen wurde. Das Finanzamt wollte die von den Klägern geltend gemachte Sonder-
abschreibung nicht als Werbungskosten anerkennen, da es sich zwar um einen Neubau 
handelte, aber kein zusätzlicher Wohnraum geschaffen worden sei. Abriss und Neubau 
erfolgten innerhalb eines Zeitraumes von ca. 1,5 Jahren.

Weder die Gesetzesbegründung noch die Finanzverwaltung äußerten sich im Vorfeld 
bzw. im Nachgang des Gesetzgebungsverfahrens dazu, ob die Formulierung „neue, bis-
her nicht vorhandene Wohnung hergestellt“ so zu verstehen sei, dass ein neuer Ersatz-
bau, der keinen zusätzlichen Wohnraum schaffe, auch nicht förderfähig sei oder ob eine 
Rückschau auf das abgerissene Gebäude relevant sei, womöglich durch einen Wohnflä-
chenvergleich und Gebäudeart vor und nach dem Abriss.

Sowohl das erstinstanzliche Finanzgericht Köln als auch der BFH haben die Fördervor-
aussetzungen für die Sonderabschreibung als nicht gegeben angesehen.

Der BFH stellte in seiner Entscheidung im Wesentlichen darauf ab, dass ein Ersetzen 
vorhandener Wohnungen durch einen gleichartigen Neubau keine „neue, bisher nicht 
vorhandene Wohnung“ darstelle. Dies könne allerdings anders sein, wenn der Abriss und 
der Neubau einer Wohnung nicht im zeitlichen Zusammenhang stehen wie im zu ent-
scheidenden Fall.

Sinn und Zweck der Norm und der Förderung sei es, eine Vermehrung von Wohnraum zu 
erreichen und diesen nicht lediglich zu ersetzen. Mit der Förderung durch die Sonderab-
schreibung sollte der Wohnungsknappheit entgegengewirkt werden.

2. Sonderabschreibung: Neuer
Ersatzbau = Neubau?  



Im aktuellen zweiten Förderzeitraum, über den im Urteil nicht zu entscheiden war, heißt 
es nur noch „neue“ Wohnung mit den Kriterien des „Effizienzhaus 40“ mit Nachhaltig-
keitsfaktor.

Der BFH hat in seiner Entscheidung allerdings bereits anklingen lassen, dass auch hier 
die gleichen Parameter gelten könnten.

Insoweit dürfte, wenn weder die Finanzverwaltung noch der Gesetzgeber klärend ein-
greifen, mit einer Vielzahl an Klageverfahren zu rechnen sein.

Betroffene Steuerpflichtige sollten sich umgehend steuerlich beraten lassen, wenn das 
zuständige Finanzamt die Sonderabschreibung nicht anerkannt hat.  

Das Deutschlandticket soll auch in den Jahren 2026 – 2030 erhalten bleiben. 
Der aktuelle Bezugspreis von 58 € in 2025 soll lt. Vereinbarung der Verkehrs-

minister der Bundesländer in 2026 auf 63 € monatlich steigen. Auch im Jahr 2026 
können Zuschüsse zum Deutschlandticket durch den Arbeitgeber steuer- und sozialver-
sicherungsfrei zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt werden. Der 
Zuschuss ist auf die Höhe der Aufwendungen des Arbeitnehmers begrenzt.

Das Bundeskabinett hat am 8.10.2025 eine Erhöhung der Beitragsbemes-
sungsgrenzen für 2026 um mehr als 5 % beschlossen, die Zustimmung des 
Bundesrates steht noch aus. Menschen mit höherem Einkommen müssen 
somit, sofern sie in das gesetzliche Sozialversicherungssystem einzahlen, auf 
einen höheren Anteil ihres Einkommens Beiträge abführen. Diese sehen wie 
folgt aus:

Sozialversicherungsrechengröße Monat Jahr

Bezugsgröße in der Sozialversicherung 3.955 € 47.460 €

Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 6 SGB V
(Versicherungspflichtgrenze) in der
Kranken- und Pflegeversicherung

6.450 € 77.400 €

Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 7 SGB V
(Beitragsbemessungsgrenze) in der
Kranken- und Pflegeversicherung

5.812,50 € 69.750 €

Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Renten-
versicherung und Arbeitslosenversicherung

8.450 € 101.400 €

Beitragsbemessungsgrenze in der knappschaftlichen
Rentenversicherung

10.400 € 124.800 €

vorläufiges Durchschnittsentgelt 2026  
in der Rentenversicherung

- 51.944 €

(endgültiges) Durchschnittsentgelt 2024  
in der Rentenversicherung

- 47.085 €

Unentgeltliche bzw. vergünstigte Mahlzeiten des Arbeitgebers an seine Ar-
beitnehmer sind als geldwerter Vorteil den Arbeitnehmern im Rahmen des 
Arbeitsverhältnisses zuzurechnen und zu versteuern.

Die Sachbezugswerte werden sich nach dem Referentenentwurf der Sozialversiche-
rungsentgeltverordnung vom 8.10.2025 zum 1.1.2026 voraussichtlich erhöhen. Ver-
abschiedet werden soll die Änderung nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe. Danach 
sehen die Sachbezugswerte wie folgt aus:

3. Deutschlandticket 2026  

4. Beitragsbemessungsgrenzen steigen 
ab 2026  

5. Neue Sachbezugswerte 2026 für 
Unterkunft und Verpflegung



Steuerfreier Sachbezug: Mahlzeiten bis 60 € (Inland)

2025 2026

Frühstück 2,30 €/Mahlzeit 2,37 €/Mahlzeit

Mittag-/ Abendessen 4,40 €/Mahlzeit 4,57 €/Mahlzeit

Vollverpflegung 11,10 €/Tag bzw.
333 €/Monat

11,51 €/Tag bzw.
345 €/Monat

Diese Regelungen gelten auch für Mahlzeiten, die Arbeitnehmern während einer dienst-
lich veranlassten Auswärtstätigkeit oder bei doppelter Haushaltsführung zur Verfügung 
gestellt bzw. zugerechnet werden, wenn der Preis der Mahlzeit 60 € nicht übersteigt. 
Sonst stellt der Wert der Mahlzeit insgesamt einen geldwerten Vorteil dar.

Stellt der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer kostenlos oder vergünstigt eine Unterkunft 
zur Verfügung, wird wie folgt unterschieden, wobei bei Wohnungsüberlassung hiervon 
abweichend im Zweifel die ortsübliche Miete als Sachbezug anzusetzen ist:

Unterkunft des Arbeitgebers

2025 2026

allg. Unterkunft 
Einzelnutzung durch Volljährige

282 €/Monat 285 €/Monat

Gemeinschaftsunterkunft
Volljährige

112,80 – 169,20 €/Monat* 114 - 171 €/Monat*

Einzelnutzung durch
Jugendliche / Azubis

239,70 €/Monat 242,25 €/Monat

Gemeinschaftsunterkunft 
Jugendliche/Azubis

70,50 €  – 126,90 €/Monat* 71,25 – 128,25 €/Monat*

* je nach Belegung

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.),  
für Dauerfristverlängerung Umsatzsteuer,
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.)
Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer (VZ)

10.12.2025
15.12.2025 (Zahlungsschonfrist)

Sozialversicherungsbeiträge 18.12.2025, 24 Uhr (Meldung)
23.12.2025 (Zahlung)

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.7.2025 = 1,27 %; 1.1.2025 – 30.6.2025 = 2,27 %; 1.7. – 31.12.2024 = 3,37 %

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
•	 abgeschlossen bis 28.7.2014:	
•	 abgeschlossen ab 29.7.2014:
•	 bei Handelsgeschäften zusätzlich

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale 

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2025: Oktober = 123,0; September = 122,6; August = 122,3; Juli = 122,2; Juni = 121,8;  
Mai = 121,8; April = 121,7; März = 121,2; Februar = 120,8; Januar = 120,3
2024:	Dezember=120,5; November = 119,9

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, 
die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden ggf. in einer der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger 
und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. Rechtsstand: 11.11.2025

Vielen Dank für das uns im Jahr 2025 entgegengebrachte Vertrauen, 
frohe Weihnachten und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr!
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Das Bundeskabinett hat den Regierungsentwurf für das Steueränderungs-
gesetz 2025 beschlossen, Bundestag und Bundesrat sollen noch zustimmen.

Wichtige Änderungen sind:

	» Die Entfernungspauschale im Rahmen des Werbungskostenabzugs bei den Einkünf-
ten aus nichtselbstständiger Arbeit soll auf 0,38 €/km einheitlich angehoben wer-
den, anstatt bislang 0,30 €/km und ab dem 21. km mit 0,38 €/km.

	» Für Geringverdiener soll die Mobilitätsprämie zeitlich entfristet werden. Ein Antrag 
auf Erstattung ab dem 21. Entfernungskilometer ist möglich, da Geringverdiener 
i. d. R. keine Einkommensteuer zahlen, von der sie Fahrtkosten absetzen könnten.

	» Für Übungsleiter sollen steuer- und sozialversicherungsfreie Aufwandsentschädi-
gungen von 3.000 € jährlich auf 3.300 €, für Ehrenamtliche von 840 € auf 960 € 
angehoben werden. Beide können nebeneinander genutzt werden, ab 2026 müssen 
sie der Förderung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke dienen.

	» Für gemeinnützige Organisationen steigt die Freigrenze für Einnahmen einschließlich 
Umsatzsteuer aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben von 45.000 € auf 50.000 €, 
innerhalb derer keine Körperschaft- oder Gewerbesteuer zu zahlen ist. E-Sport soll 
ab 2026 als gemeinnützig anerkannt werden.

	» Die Stromsteuerentlastung für Land- und Forstwirte soll wieder eingeführt werden.

	» Die 19 % Umsatzsteuer für Speisen auf Restaurant-/Verpflegungsdienstleistungen 
soll ab dem 1.1.2026 wieder auf 7 % sinken. Dies betrifft auch Cateringunterneh-
men, Convenience-Abteilungen etc. Für Getränke bleibt es weiterhin bei 19 %.

	» Die Sonderabschreibung für den Mietwohnungsneubau soll erhalten bleiben. 

1. Steueränderungsgesetz 2025  
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Der Koalitionsvertrag sieht die sogenannte „Aktivrente“ als eines von meh-
reren Instrumenten, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und Unter-

nehmen die Möglichkeit zu eröffnen, ihre Mitarbeiter auch über den Eintritt in die Al-
tersrente hinaus beschäftigen zu können, sofern beide Vertragspartner dies wünschen.

Hierbei soll es Rentnern erlaubt sein, bis zu 2.000 € monatlich steuerfrei hinzuzuverdie-
nen. Für Frührentner ist keine steuerliche Vergünstigung vorgesehen. Nachdem zunächst 
die Rede davon war, dass der Verdienst nicht nur steuer-, sondern auch sozialversiche-
rungsfrei vereinnahmt werden dürfe, wurde davon mittlerweile Abstand genommen.

Die Fortführung einer Erwerbstätigkeit über das gesetzliche Renteneintrittsalter hinaus 
bzw. die Weiterbeschäftigung eines Mitarbeiters sollte daher vor einer finalen Gesetzes-
fassung nicht vorgenommen werden.

Arbeitgeber- und Sozialverbände sowie Gewerkschaften lehnen die Idee der Aktivrente 
ab. Auch das Institut der Deutschen Wirtschaft befürchtet lediglich Mitnahmeeffekte. 

Dem Vernehmen nach soll die Aktivrente nicht für Selbstständige gelten, worüber be-
reits eine Auseinandersetzung um ein mögliches Diskriminierungsverbot entbrannt ist.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat am 18.6.2025 bereits zum zweiten Mal durch 
Urteil ein und dasselbe Verfahren zur erneuten Verhandlung und Entschei-
dung an das erstinstanzliche Finanzgericht Hamburg zurückverwiesen, im 
ersten Fall durch Beschluss.

Der Kläger betreibt eine Diskothek mit mehreren offenen Ladenkassen und im Wesent-
lichen mit Bargeschäften. Zum Feierabend wurden die offenen Ladenkassen zu einer 
Kasse zusammengeführt. Weitere Einzelaufzeichnungen zu den jeweiligen Kassen gab es 
nicht. Das Finanzamt nahm nach einer Außenprüfung eine Hinzuschätzung auf Basis der 
Richtsatzsammlung mit 300 % vor und bediente sich darüber hinaus zur Durchführung 
der Schätzung der amtsinternen „Fachinformation Betriebsprüfung für das Bundesland 
Nordrhein-Westfalen“, welches es dem Kläger jedoch nicht zugänglich machte.  

Der Kläger setzte sich zunächst außergerichtlich und sodann gerichtlich in zwei Rechts-
gängen gegen die Hinzuschätzung zur Wehr.

Da es sich bei der Richtsatzsammlung um ein vom Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) stammendes Verwaltungsschreiben handelt, welches auf Weisung in sämtlichen 
Finanzbehörden zur Hinzuschätzung genutzt wird, ist das BMF dem Rechtsstreit auf 
Aufforderung des BFH beigetreten, mit der Folge, dass eine gerichtliche Entscheidung 
sich auch für oder gegen dieses richtet.

Der BFH hat entschieden, dass eine Diskothek keiner in der Richtsatzsammlung genann-
ten Gefahrenklasse zuzuordnen ist. Auch sei der Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt 
worden, nachdem dem Kläger die Fachinformation nicht zugänglich gemacht wurde.

Grundsätzlich könne bei Mängeln in der Kassen- und Buchführung zwar hinzugeschätzt 
werden, dieses müsse aber genau begründet werden. Die genauere Schätzmethode ist 
der ungenaueren vorzuziehen. Das Ergebnis müsse nachvollziehbar begründet werden. 
Das sei hier jedoch nicht erfolgt.

Bedient sich die Finanzverwaltung zum Zwecke der Schätzung Vergleichsdatenbanken, 
verweigert jedoch aus Datenschutzgründen, unter Berufung auf das Steuergeheimnis 
oder aus anderen Gründen deren Offenlegung oder bleibt diese nicht nachvollziehbar, so 
geht dies zu Lasten der Finanzverwaltung. So war es im vorliegenden Fall. Es bestehen 
zumindest erhebliche Zweifel, ob eine Richtsatzsammlung eine geeignete Schätzungs-
grundlage darstellt.

Betroffene sollten bei derart komplexen Fragen immer eine rechtliche und steuerliche 
Beratung in Anspruch nehmen.

2. Die Aktivrente 

3. Schätzung nach amtlicher
Richtsatzsammlung



Bis 7.6.2026 muss die EU-Richtlinie zur Entgelttransparenz in nationales 
Recht umgesetzt sein und an das seit 2017 geltende Entgelttransparenzge-
setz angepasst werden. Ziele sind die Verhinderung geschlechtsspezifischer 
Lohndiskriminierung und die Förderung der Gehaltstransparenz.

Das bisherige Gesetz betrifft Unternehmen ab 200 Beschäftigten, ab 500 Beschäftigten 
besteht eine Meldepflicht zur Entgeltgleichheit. Geschlechtsspezifische Gehaltsdiffe-
renzen sollen behoben und Gehaltsstrukturen analysiert werden.

Gerichte haben auf Basis der bislang geltenden Regelungen Arbeitnehmerinnen einen 
Anspruch auf gleichen Lohn für gleiche bzw. gleichwertige Arbeit zuerkannt. So hatte 
ein Gericht einer Arbeitnehmerin, die sich auf das Entgelttransparenzgesetz berufen 
hatte, einen höheren Lohn zugesprochen, da die männliche Vergleichsgruppe eine hö-
here Vergütung erhielt. Der Arbeitgeber hatte nicht hinreichend dargelegt und bewie-
sen, in welcher Weise z. B. Kriterien wie Berufserfahrung, Betriebszugehörigkeit und 
Arbeitsqualität bewertet und gewichtet wurden, um die Einhaltung des Grundsatzes der 
Entgeltgleichheit sicherzustellen.

In Unternehmen ab 200 Beschäftigten besteht ein Anspruch auf Anfrage nach dem 
Vergleichsentgelt aus einer Gruppe von mindestens 6 Personen, die gleiche oder gleich-
wertige Arbeit verrichten. Zudem sind Unternehmen ab 500 Beschäftigten verpflichtet, 
zu prüfen und darüber zu berichten, ob im Unternehmen Entgeltgleichheit herrscht. Der 
Bericht muss nach Geschlechtern aufgegliedert sein und sowohl Voll- als auch Teilzeit-
tätigkeiten umfassen. Die Änderungen durch die EU-Richtlinie werden dazu führen, dass 
ein individueller Auskunftsanspruch zum Vergleichsentgelt in allen Betrieben bestehen 
wird, unabhängig von der Anzahl der Mitarbeitenden. Die Auskunft muss innerhalb von 
2 Monaten nach der Anfrage erteilt werden.

Ab 100 Mitarbeitenden sind die Betriebe darüber hinaus verpflichtet, einen Bericht über 
die Entgeltgleichheit zu erstatten, und zwar ab 7.6.2031 alle 3 Jahre. Von 150 bis 249 
Mitarbeitenden gilt die Pflicht bereits ab 2027 und Unternehmen ab 250 Beschäftigten 
müssen die Verpflichtung ab 2027 jährlich erfüllen. Es besteht für Unternehmen ab 50 
Mitarbeitenden eine Verpflichtung, über das Einstiegsgehalt und dessen Spanne bereits 
vor dem Bewerbungsprozess zu informieren. Basis ist immer das Vorjahr. Ob nach dem 
nationalen Gesetz über Gehaltskriterien informiert werden muss, ist noch unbekannt. 
Bewerbende dürfen nicht mehr nach ihrem vorherigen Verdienst gefragt werden.

Anzahl
Arbeitnehmer

Arbeitnehmer & 
Bewerber  
Auskunftsan-
spruch

Kriterien der Gehalts-
festlegung Informati-
onspflicht

Gender-Pay-Gap
(Verdienstunterschied  
Frauen / Männer)
Berichtspflicht

< 50 ab 2026 ? –

51–99 ab 2026 ab 2026 –

100–149 ab 2026 ab 2026 ab 2031 (alle 3 Jahre)

150–249 ab 2026 ab 2026 ab 2027 (alle 3 Jahre)

250–499 ab 2026 ab 2026 ab 2027 (1x jährlich)

> 500 ab 2026 ab 2026 ab 2027 (1x jährlich)

Die Richtlinie sieht für den Fall einer geschlechtsbedingten Benachteiligung die Zahlung 
einer Entschädigung vor. Die Umsetzung dieser Sanktionen obliegt den Mitgliedstaaten.

Unternehmen ohne Tarifbindung sollten daher damit beginnen, ein transparentes und 
objektives Vergütungssystem einzuführen, welches gut nachvollziehbar ist. Bestehende 
Lohn- und Gehaltslücken müssen eruiert und behoben werden.

Unternehmen jeder Größe sind ab spätestens 7.6.2026 von den Änderungen in der Ent-
gelttransparenz betroffen. Auch als kleines Unternehmen besteht mindestens ein Aus-
kunftsanspruch für Beschäftigte und Bewerbende.

Es ist daher dringend anzuraten, dass Unternehmen sich zwecks Auskunfterteilung mit 
dem eigenen Entgeltsystem befassen.

4. Entgelttransparenz ab 2026  



Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.),  
für Dauerfristverlängerung Umsatzsteuer,
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.)

Gewerbesteuer, Grundsteuer (VZ)

10.11.2025
13.11.2025 (Zahlungsschonfrist)

17.11.2025
20.11.2025 (Zahlungsschonfrist)

Sozialversicherungsbeiträge 23.11.2025 (Abgabe der Erklärung)
26.11.2025 (Zahlung)

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.7.2025 = 1,27 %; 1.1.2025 – 30.6.2025 = 2,27 %; 1.7. – 31.12.2024 = 3,37 %

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
•	 abgeschlossen bis 28.7.2014:	
•	 abgeschlossen ab 29.7.2014:
•	 bei Handelsgeschäften zusätzlich

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale 

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2025: August = 122,3; Juli = 122,2; Juni = 121,8; Mai = 121,8; April = 121,7; März = 121,2; 
Februar = 120,8; Januar = 120,3
2024:	Dezember =120,5; November = 119,9; Oktober = 120,2; September = 119,7

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, 
die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden ggf. in einer der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger 
und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. Rechtsstand: 6.10.2025

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 9.4.2025 entschieden, dass 
die Übertragung eines Grundstücks auf die Ehefrau eine sogenannte freige-
bige Zuwendung darstellt und damit schenkungssteuerpflichtig ist. Wird im 
Ehevertrag ein Verzicht auf Zugewinn, nachehelichen Unterhalt und Auf-

teilung des ehelichen Hausrats vereinbart, stellt dies nach Auffassung des BFH keine 
hierfür anrechenbare Gegenleistung dar, denn derartige Ansprüche können erst dann 
entstehen, wenn die Ehe beendet ist.

Ein Irrtum des Zuwendenden über die Frage, ob der Verzicht der Ehefrau als Gegenleis-
tung zu werten ist, ist nach dem Urteil des BFH irrelevant.

Im vorliegenden Fall schloss der Kläger bereits vor der Eheschließung mit seiner späteren 
Ehefrau einen Ehevertrag vor einem Notar. Der Güterstand der Zugewinngemeinschaft 
wurde vereinbart, allerdings, außer für den Todesfall, sodann wieder ausgeschlossen. Zu-
dem wurde der Zugewinnausgleich betragsmäßig begrenzt. Beide Ehegatten verzichteten 
auf die Durchführung eines Zugewinnausgleichs für den Fall der Scheidung und auf et-
waige Ansprüche zur Aufteilung des Hausrats.

Im Gegenzug verpflichtete sich der Kläger, innerhalb von 12 Monaten nach der Ehe-
schließung der Ehefrau ein Hausgrundstück im Wert von mindestens 6 Mio. € zu über-
tragen, wobei 4,5 Mio. € auf den Unterhaltsverzicht entfallen sollten, 500.000 € auf 
den Verzicht zur Hausratsaufteilung und 1 Mio. € auf die abweichende Vereinbarung im 
Rahmen des Güterstandes.

Sollte gleichwohl Schenkungssteuer anfallen, würde der Kläger diese übernehmen. Nach 
der Eheschließung wurde das Grundstück übertragen. Das Finanzamt und das Finanzge-
richt sahen die Vorgänge als schenkungssteuerpflichtig an. Hiergegen hatte der Kläger 
Revision beim BFH eingelegt, die aus genannten Gründen zurückgewiesen wurde.

Sofern in Eheverträgen Verzichte auf nachehelichen Unterhalt, Zugewinn oder andere 
Ansprüche vereinbart werden sollen, sollte immer neben einer rechtlichen auch eine 
steuerliche Beratung eingeholt werden.

5. Pauschalabfindung für
Unterhaltsverzicht  



DAS WICHTIGSTE
Informationen aus dem Steuerrecht

Oktober 2025

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte darüber zu entscheiden, ob die Rückab-
wicklung einer Anteilsübertragung von GmbH-Anteilen unter Eheleuten 
rückwirkend die Steuerpflicht des ursprünglich steuerpflichtigen Übertra-
gungsvorgangs entfallen lässt.

Ein zusammen zur Einkommensteuer veranlagtes Ehepaar vereinbarte abweichend vom 
gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft mit notariellem Vertrag den Gü-
terstand der Gütertrennung. Der Ehemann war an einer GmbH beteiligt. Zum Ausgleich 
des Zugewinns übertrug er seiner Ehefrau Anteile an der GmbH. Die Eheleute gingen 
aufgrund steuerlicher Beratung übereinstimmend davon aus, dass diese Übertragung 
steuerfrei sein würde und erklärten in der Einkommensteuererklärung keinen Veräuße-
rungsgewinn. Dies sah das Finanzamt anders und setzte entsprechende Einkommen-
steuer bezogen auf den Übertragungsvorgang fest.

Daraufhin schlossen die Eheleute eine notarielle Änderungsvereinbarung. Die Ehefrau 
übertrug ihrem Ehemann die GmbH-Anteile zur Alleinberechtigung zurück und trat die 
Gesellschaftsanteile an ihn ab. Sie vereinbarten nunmehr eine Geldzahlung des Ehe-
mannes an seine Frau. Diese stundete ihrem Mann jedoch die Zahlung. Es wurde ver-
traglich festgehalten, dass die Eheleute im ursprünglichen Vertrag von dessen Steuer-
freiheit ausgegangen waren.

Sowohl das Finanzgericht (FG) als auch der BFH schlossen sich der Auffassung der Klä-
ger an und entschieden, dass die rückwirkende Änderung des Ehevertrags anzuerkennen 
sei, da die Eheleute darlegen und nachweisen konnten, dass sie den ursprünglichen Ver-
trag nur deshalb so geschlossen hatten, weil sie übereinstimmend von der Steuerfreiheit 
ausgegangen waren. Somit sei die Geschäftsgrundlage ausnahmsweise entfallen.

Insbesondere komme es nicht darauf an, ob das Finanzamt von den Umständen, die 
Geschäftsgrundlage des ursprünglichen Vertrags geworden waren, Kenntnis hatte.

1. Steuerfreiheit bei Rückabwicklung 
einer Anteilsübereignung  

Inhaltsverzeichnis

1.	 Steuerfreiheit bei Rückabwicklung einer Anteils-
übereignung

2.	 Pflichtteilsverzicht gegen abgetretene Abfindung 
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4.	 Entgeltliche Ablösung eines Nießbrauchsrechts an 
GmbH-Anteilen

5.	 E-Rechnung: Entwurf einer neuen Anweisung
6.	 Digitaler Datenaustausch startet 2026
7.	 Änderungen zur ausländischen UStIDNr.
8.	 Datenaustausch über Finanzkonten in Steuersachen
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Gesetzliche Erben sind pflichtteilsberechtigt, wenn sie nahe Angehörige 
sind, z. B. Kinder und Ehepartner, Eltern kann ein Pflichtteil zustehen, wenn 
Erblasser keine Abkömmlinge (Kinder oder Enkel) hat. 

Der Pflichtteilsverzicht ist vor allem für vermögende Erblasser mit illiquiden Vermögens-
werten, wie z. B. Immobilien oder Unternehmen, ein Instrument, im Erbfall die Zerschla-
gung oder Veräußerung der Vermögenswerte unter den Erben bzw. Pflichtteilsberech-
tigten zu vermeiden. Die Gestaltung eines notariellen Vertrags mit Pflichtteilsverzicht 
erfolgt in der Regel durch eine angemessene Abfindung. Anderenfalls könnte er sitten-
widrig sein. Eine rechtliche Beratung sollte neben der steuerlichen Beratung zuvor in 
Anspruch genommen werden.

Hierneben sind aber auch die erbschaft- bzw. schenkungs- und einkommensteuerlichen 
Folgen eines Pflichtteilsverzichts gegen Abfindung zu beachten, die je nach Gestaltung 
unterschiedlich sein können. An dieser Stelle soll ausschließlich eine Betrachtung der 
einkommensteuerlichen Seite erfolgen.

Hierzu hatte das Hessische Finanzgericht (FG) über folgenden Fall zu entscheiden: Eine 
Pflichtteilsberechtigte hatte zu Lebzeiten ihrer Eltern per notariellem Vertrag auf ihren 
künftigen Pflichtteilsanspruch verzichtet. Der zukünftige Erbe, ihr Bruder, verpflichtete 
sich zur Zahlung einer zinslos gestundeten Abfindung in Raten. Eine Rate wurde in-
nerhalb eines Jahres nach Vertragsschluss fällig, die andere später. Diese Forderungen 
traten die Eltern an die Pflichtteilsberechtigte ab. Die Raten wurden pünktlich gezahlt. 

Grundsätzlich stellt der Verzicht auf einen noch nicht entstandenen Pflichtteilsanspruch 
vor dem Tod des Erblassers nach der Rechtsprechung des BFH keinen einkommensteu-
erbaren Vorgang dar.

Eine Abfindung in Raten an eine pflichtteilsberechtigte Person ist nach der BFH-Recht-
sprechung ebenfalls nicht einkommensteuerbar. Auch kann eine Ratenzahlung (zinslos) 
gestundet werden, allerdings nur bis zu einem Jahr. Bei zinslosen Stundungen von über 
einem Jahr ist in der Regel ein fiktiver Zinsertrag mit einem Zinssatz von 5,5 % durch 
Aufteilung der Raten in einen Kapitalanteil und einen Zinsanteil vorzunehmen. Der fik-
tive Zinsertrag ist zu versteuern.

Im vorliegenden Fall hat das hessische FG entschieden, dass ein Pflichtteilsverzicht ge-
gen Abtretung einer Forderung insoweit Einkünfte aus Kapitalvermögen darstellt und 
nicht steuerfrei ist, als es lediglich um den Zinsanteil der zweiten Rate geht. Dies gilt 
auch dann, wenn die Rate in Gestalt eines Abfindungsbetrags zinsfrei gestundet wird. 
Der Fall sei nicht mit dem eines Verzichts auf einen noch nicht entstandenen Pflicht-
teilsanspruch vergleichbar.

Die Besteuerung des Zinsanteils erfolgte im zu entscheidenden Fall jedoch anstatt zum 
persönlichen Einkommensteuertarif mit dem in der Regel geringeren gesonderten Steu-
ertarif. Dies ist zwar bei sich nahestehenden Personen nicht möglich, das FG war hier 
allerdings der Auffassung, dass „nahestehend“ nicht im Sinne eines familienrechtlichen 
Verwandtschaftsverhältnisses zu verstehen sei, sondern im Sinne eines absoluten Ab-
hängigkeitsverhältnisses. Eine solche Abhängigkeit sah das FG hier nicht.

Die Revision wurde beim BFH eingelegt, eine Entscheidung steht noch aus.

Der BFH hatte über einen Fall zu entscheiden, bei welchem der Rechtsbehelf 
einen Tag zu spät eingelegt wurde. Die Klägerin hatte den Steuerbescheid 
per Brief erhalten. Sie war beruflich längere Zeit abwesend. Der Briefkas-
ten wurde von Dritten geleert, unter anderem war auch der Steuerbescheid, 
gegen den dann verspätet Einspruch eingelegt wurde, zugegangen. An wel-
chem Tag der Zugang erfolgte, war nicht nachzuweisen.

Der Steuerbescheid wurde an einem Freitag, den 15., versendet und galt nach der da-
mals geltenden 3-tägigen Zustellungsfiktion am Montag, den 18., als zugestellt. Nach 
der nun neuen Rechtslage wäre es der 19. gewesen.

2. Pflichtteilsverzicht gegen 
abgetretene Abfindung in Raten 

3. BFH: Zugangsvermutung 
infrage gestellt 



Die Klägerin ließ am 19. Einspruch einlegen, nach der früheren Gesetzesfassung einen 
Tag zu spät. Sie trug vor, der Zustelldienst würde am Samstag nie zustellen, sodass die 
Zustellfrist um einen Tag zu verlängern sei. Dies lehnte der BFH ab, da innerhalb der Frist 
zumindest an einem Tag Post zugestellt wurde, nämlich am Montag. Da die Klägerin 
nicht habe nachweisen können, dass der Bescheid erst am 19. zugegangen war bzw. 
sie auch den Zugang als solches nicht abstritt (dann hätte das Finanzamt den Zugang 
beweisen müssen), war die Einspruchsfrist versäumt.

Wer Dritte den Briefkasten leeren lässt, sollte bei Behördenpost immer das Zugangsda-
tum auf dem Umschlag vermerken lassen.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte über folgenden Fall zu entscheiden:
Eine Mutter hatte 49 % ihrer GmbH-Anteile mit jeweils 24,5 % per Schen-
kung an ihre beiden Töchter übertragen und sich hierbei den Nießbrauch 
vorbehalten. Sie erhielt lediglich den Gewinn. Die Gesellschafterrechte, also 
Mitgliedsrechte, wirtschaftlichen Chancen und Risiken, erhielten die Töchter.

Diese haben die GmbH-Anteile sodann in der Zukunft veräußert, die Mutter hat das 
Nießbrauchsrecht daraufhin aufgegeben und einen Ablösebetrag erhalten. Das zustän-
dige Finanzamt (FA) hat diesen bei der Mutter als Einkünfte auf Kapitalvermögen be-
steuert, wogegen diese nach erfolglosem Einspruchsverfahren klagte. Das Finanzgericht 
(FG) gab der Klage statt. Der BFH schloss sich der Auffassung des FG an, dass der Ab-
lösebetrag für den Vorbehaltsnießbrauch an den GmbH-Anteilen bei der Mutter nicht 
steuerbar sei. Das wirtschaftliche Eigentum an den GmbH-Anteilen habe nicht bei der 
Nießbraucherin, der Mutter, gelegen, sondern bei den Töchtern, da diese den Gewinn 
erhielten. Die Mutter als Berechtigte sei nicht zu besteuern.

Wer beabsichtigt, GmbH-Anteile zu übertragen, sollte sich im Vorfeld steuerlich beraten 
lassen, um das steuerlich beste Ergebnis zu erzielen. 

Bevor die elektronische Rechnung (E-Rechnung) für die meisten inländi-
schen Unternehmen im B2B-Wirtschaftsverkehr zum 1.1.2025 zur Pflicht 
geworden ist, hatte das Bundesministerium der Finanzen (BMF) sein erstes 

Anwendungsschreiben am 15.10.2024 veröffentlicht. Weitere beabsichtigte Ergänzun-
gen hat das BMF durch ein Entwurfsschreiben am 25.6.2025 zur Stellungnahme an die 
Verbände versendet. Die endgültige Version des Änderungs- bzw. Ergänzungsschreibens 
soll im Laufe des vierten Quartals 2025 veröffentlicht werden. Der Umsatzsteueranwen-
dungserlass soll umfassend an die gesetzlichen Regelungen angepasst werden.

Fehler im ersten BMF-Schreiben werden in dem Entwurf korrigiert. Zu beachten ist da-
nach, dass beschädigte Dateien, die als E-Rechnung versendet werden, eine sonstige 
Rechnung darstellen. Nur eine Rechnung, die dem Format EN 16931 entspricht, stellt 
somit auch eine E-Rechnung dar.

Die Regelungen zur E-Rechnung für Kleinunternehmen im BMF-Schreiben vom 
15.10.2024 sollen an die Änderungen im Rahmen des Wachstumschancengesetzes an-
gepasst werden. Für die freiwillige Nutzung einer E-Rechnung durch ein Kleinunterneh-
men in anderen als den zugelassenen Formaten benötigen diese die zumindest konklu-
dente Zustimmung des jeweiligen Empfängers.

Ausweislich des Entwurfs soll eine Rechnungskorrektur der ursprünglichen Rechnung 
nicht erforderlich sein, wenn sich lediglich die Bemessungsgrundlage ändert, z. B. wegen 
Mängelrügen im Rahmen einer Bauabnahme. Wenn sich allerdings der Leistungsum-
fang oder der Leistungsgehalt ändern, soll eine Rechnungskorrektur erforderlich sein. 
Bei nachträglichen Entgelterhöhungen soll der gleiche Rechnungstyp genutzt werden, 
wie z. B. bei der Rechnungskorrektur.

Auch bei der E-Rechnung ist eine GoBD-konforme Aufbewahrung erforderlich. Selbst, 
wenn nur der strukturierte Teil der E-Rechnung der 8-jährigen Aufbewahrungsfrist un-
terliegt, ist der Bildteil GoBD-konform zu verwahren.

4. Entgeltliche Ablösung eines Nieß-
brauchsrechts an GmbH-Anteilen  

5. E-Rechnung: Entwurf 
einer neuen Anweisung 



Ab dem 1.1.2026 erfolgt der digitale Datenaustausch zwischen den Privaten 
Kranken- und Pflegeversicherungen einerseits und dem Bundeszentralamt 
für Steuern (BZSt) bzw. dem Lohnabrechnungssystem andererseits. Die digi-
tale Übermittlung soll das bisher papierbasierte Verfahren ersetzen, manu-
elle Nachmeldungen sind dann nicht mehr zulässig.

Das bedeutet, dass Arbeitnehmern Nachteile entstehen, wenn der Datenaustausch nicht 
korrekt durchgeführt wird, sowohl beim Lohnsteuerabzug als auch bei der Einkommen-
steuerveranlagung. Hierbei spielt es keine Rolle, ob der Arbeitgeber selbst die Meldun-
gen durchführt oder durch einen Dienstleister durchführen lässt. Es wird daher dringend 
angeraten, sowohl intern als auch extern Personal und Dienstleister zu schulen bzw. sich 
selbst das Wissen anzueignen, Zuständigkeiten und Schnittstellen zu prüfen.

Mit Schreiben vom 6.6.2025 hat das Bundesministerium der Finanzen ver-
fahrensrechtliche und materiell-rechtliche Änderungen zur Bestätigung 
ausländischer UStIDNr. mit Wirkung seit dem 20.7.2025 bekanntgegeben 
und schreitet hiermit auf dem Weg zur weiteren Digitalisierung voran.

Künftig ist das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) für diese Aufgabe zuständig. Tele-
fonische und schriftliche Anfragen sind seither nicht mehr zulässig, nur Anfragen über 
die Homepage des BZSt. Anfrageberechtigt sind nur im Besitz einer deutschen UStIDNr. 
befindliche Unternehmen. Eine ausschließlich steuerliche Erfassung reicht nicht aus.

Betroffene Unternehmen, insbesondere von innergemeinschaftlichen Lieferungen Be-
troffene, sollten daher rechtzeitig die Erteilung der deutschen UStIDNr. beantragen, um 
weiterhin Anfragen an das BZSt richten zu dürfen.

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mit Schreiben vom 3.6.2025 
eine neue Liste der Länder veröffentlicht, mit denen die Bundesrepublik 
Deutschland einen Austausch der Finanzkontendaten per automatischem 

Datenaustausch zum 30.9.2025 vornimmt. Basis sind die Daten, die Finanzinstitute zum 
31.7.2025 an das Bundeszentralamt für Steuern für das Jahr 2024 zu übermitteln haben. 
Übermittelt werden Informationen über Finanzkonten in Steuersachen.

Die Liste ist auf 115 Länder angewachsen. Sie kann auf der Homepage des BMF abge-
rufen werden unter Service – Publikationen – Steuern – BMF-Schreiben – 3. Juni 2025.

6. Digitaler Daten- 
austausch startet 2026

7. Änderungen zur 
ausländischen UStIDNr. 

8. Datenaustausch über 
Finanzkonten in Steuersachen

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.),  
für Dauerfristverlängerung Umsatzsteuer,
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.)

10.10.2025
13.10.2025 (Zahlungsschonfrist)

Sozialversicherungsbeiträge
* In den Bundesländern, in denen der 31.10. ein Feiertag (Reformationstag) 
ist, verschieben sich die Termine auf den 23. bzw. 27.10.2025

24.10.2025* (Abgabe der Erklärung)
28.10.2025* (Zahlung)

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.7.2025 = 1,27 %; 1.1.2025 – 30.6.2025 = 2,27 %; 1.7. – 31.12.2024 = 3,37 %

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
•	 abgeschlossen bis 28.7.2014:	
•	 abgeschlossen ab 29.7.2014:
•	 bei Handelsgeschäften zusätzlich

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale 

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2025: August = 122,3; Juli = 122,2; Juni = 121,8; Mai = 121,8; April = 121,7; März = 121,2; 
Februar = 120,8; Januar = 120,3
2024:	Dezember –=120,5; November = 119,9; Oktober = 120,2; September = 119,7

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, 
die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden ggf. in einer der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger 
und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. Rechtsstand: 3.9.2025



DAS WICHTIGSTE
Informationen aus dem Steuerrecht

September 2025

Am 11.7.2025 hat der Bundesrat dem „Gesetz für ein steuerliches Investi-
tionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland“ 
zugestimmt. Es wurde bereits verkündet. Verschiedene Regelungen treten 
rückwirkend ab dem 1.7.2025 in Kraft, einige in der Zukunft bzw. wirken sich 
erst in einigen Jahren aus.  

Dies sind die im Gesetz enthaltenen Maßnahmen:

	» Durch den sog. „Investitions-Booster“ wird die degressive AfA für bewegliche Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens im unternehmerischen Bereich wieder eingeführt 
und erweitert, und zwar für Wirtschaftsgüter, die nach dem 30.6.2025 und vor dem 
1.1.2028 angeschafft oder hergestellt werden. Die degressive Abschreibung darf ma-
ximal das Dreifache der linearen Abschreibung betragen, wenn sich diese nach der 
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer richtet, höchstens aber 30 %. Bemessungs-
grundlage sind im ersten Jahr die Anschaffungs- oder Herstellungskosten und in den 
folgenden Jahren der jeweilige Restbuchwert.

	» Für neu angeschaffte betriebliche Elektrofahrzeuge wird eine gesonderte arithme-
tisch-degressive Abschreibung eingeführt. Sie gilt für Anschaffungen nach dem 
30.6.2025 und vor dem 1.1.2028. Im ersten Jahr werden 75 % abgeschrieben wer-
den, im zweiten Jahr 10 %, im dritten und vierten Jahr jeweils 5 %, 3 % im fünften 
Jahr sowie 2 % im sechsten Jahr. Es bleibt also insgesamt bei der Abschreibungs-
dauer von 6 Jahren. Es findet keine Zwölftelung nach Anschaffungsmonat statt, bei 
Anschaffung im Dezember erfolgt die Abschreibung für das gesamte Jahr.

	» Wird das betriebliche Fahrzeug auch privat genutzt und liegt die betriebliche Nut-
zung bei über 50 %, kann die sog. 1 %-Regelung für die Berechnung der Eigen-
nutzung angewendet werden. Bei reinen Elektrofahrzeugen wie auch bei Brenn-
stoffzellenfahrzeugen ermäßigt sich der Entnahmewert auf lediglich 0,25 % des 

1. Investitionssofortprogramm  
in Kraft getreten 
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Bruttolistenpreises für begünstigte Elektrofahrzeuge. Voraussetzung hierfür ist, dass 
der Bruttolistenpreis für diese nicht mehr als 100.000 € beträgt, sofern sie nach dem 
30.6.2025 angeschafft wurden. Für E-Fahrzeuge oberhalb von 100.000 € bleibt es 
bei 0,5 %. Für bis zum 30.6.2025 angeschaffte E-Fahrzeuge oberhalb von 70.000 € 
Bruttolistenpreis gilt dies entsprechend. Diese Regelungen gelten insbesondere auch 
für die Überlassung an Mitarbeiter sowie Geschäftsführer.

	» Der aktuelle Körperschaftsteuersatz wird von 15 % ab dem 1.1.2028 jährlich um 1 % 
abgesenkt, und zwar bis zu 10 % ab dem Jahr 2032 wie folgt:

aktuell – 2027 15 %

2028 14 %

2029 13 %

2030 12 %

2031 11 %

ab 2032 10 %

	» Für thesaurierte (nicht entnommene) Gewinne wird der Steuersatz von bislang 
28,25 % in drei Schritten auf 25 % abgesenkt, und zwar wie folgt:

aktuell – 2027      28,25 %

2028/2029      27 %

2030/2031      26 %

ab 2032      25 %

	 Diese Methode können Einzelunternehmen und Personengesellschaften wählen, die 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit 
erzielen.

	» Bei Kapitalgesellschaften fällt in der Regel noch Gewerbesteuer an, deren Höhe sich 
nach dem Gewerbesteuerhebesatz der jeweiligen Gemeinde richtet, in der das Un-
ternehmen seinen Sitz hat. Ggf. findet eine Zerlegung des Gewinns und Aufteilung 
auf verschiedene Gemeinden statt.

	» Die Forschungszulagen bei Eigenleistungen für Einzel- und Mitunternehmerschaften 
werden nochmals ausgeweitet. Der Gesamtbetrag wird von 10 Mio. € auf 12 Mio. € 
erhöht. Förderfähige Aufwendungen für Eigenleistungen können mit max. 40 Stun-
den pro Woche anstatt mit bis zu 70 € je nachgewiesene Arbeitsstunde auf 100 € 
angehoben werden. Die Forschungszulage wird auf die Einkommen- bzw. Körper-
schaftsteuer angerechnet und nicht ausgezahlt. Diese Änderungen treten ab dem 
1.1.2026 in Kraft.

In der Vergangenheit gab es für Unternehmen im Wesentlichen zwei Auf-
bewahrungsfristen. Für wichtige Unterlagen wie z. B. Bilanzen, Inventare, 
Steuererklärungen galt eine 10-jährige Aufbewahrungsfrist. Für z. B. Ge-
schäftsbriefe, Lohnunterlagen und ähnliche Unterlagen galt eine 6-jährige 
Aufbewahrungsfrist.

Zum 1.1.2025 wurde dann durch das 4. Bürokratieentlastungsgesetz zusätzlich eine 
8-jährige Aufbewahrungsfrist eingeführt, und zwar für Belege wie Rechnungen und 
Quittungen. 

Die Bundesregierung hat nun am 6.8.2025 beschlossen, die Verkürzung der Aufbewah-
rungsfristen für Banken, Versicherungen und Wertpapierinstitute bei Buchungsbelegen 
dauerhaft wieder auf 10 Jahre auszuweiten. Hintergrund ist, dass Buchungsbelegen eine 
wichtige Funktion im Rahmen der Aufklärung von Steuerhinterziehung und Beweis-
funktion im Rahmen der Schwarzarbeitsbekämpfung zukommt. Diese Belege können 
daher eine Kontrollfunktion auch bei Unternehmen erfüllen, selbst, wenn bei diesen die 
8-jährige Aufbewahrungsfrist bereits abgelaufen ist.

2. Änderung der Aufbewahrungs-
fristen für einige Wirtschaftszweige 

geplant  



Die beabsichtigte Gesetzesänderung ist im Gesetzentwurf zur Modernisierung und Di-
gitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung enthalten. Dieses wurde jedoch nicht ver-
abschiedet.

Betroffene sollten sich steuerlich beraten lassen, ob an der bisherigen Aufbewahrungs-
praxis etwas geändert werden soll.

Seit dem 1.1.2025 gelten neue gesetzliche Regelungen für Kleinunterneh-
men – wir berichteten – im Hinblick auf Umsatzgrenzen, Steuerbefreiung, 
zur vereinfachten Rechnungsstellung sowie grenzüberschreitenden Klein-
unternehmensbesteuerung innerhalb der Europäischen Union (EU). Diese 
Reform hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) in einem Schreiben 
vom 18.3.2025 detailliert beschrieben. Es gilt für alle nach dem 31.12.2024 
getätigten Umsätze.

Die Nutzung der Regelung ist an bestimmte Umsatzgrenzen gekoppelt. Es kann auch da-
rauf verzichtet werden, dann ist jedoch Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen und diese 
an das Finanzamt abzuführen. Im Gegenzug besteht dann auch eine Vorsteuerabzugsbe-
rechtigung. An einen Verzicht ist das Unternehmen sodann 5 Jahre gebunden. Während 
nach der Regelung bis zum 31.12.2024 für den Besteuerungszeitraum 2024 der Verzicht 
auf die Kleinunternehmensregelung erst bis zum 31.12.2026 erklärt werden muss (24 
Monate), ist nach der Neuregelung ab dem 1.1.2025 nur noch bis zum letzten Tag des 
Monats Februar des übernächsten Jahres Zeit, hierauf zu verzichten (14 Monate), also 
für das Jahr 2025 bis zum 28.2.2027.

Das BMF-Schreiben weist für den grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr innerhalb 
der EU darauf hin, dass Unternehmen nicht nur die für Deutschland geltenden Umsatz-
grenzen einhalten müssen, sondern auch die des jeweiligen EU-Landes, wenn sie dort in 
den Genuss der Kleinunternehmensregelung kommen möchten. Zudem ist eine Regis-
trierung erforderlich, eine gültige Kleinunternehmen-Identifikationsnummer sowie die 
Teilnahme am besonderen Meldeverfahren beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt). 
Dort ist auch die vierteljährliche Umsatzmeldung abzugeben.

Weist ein Kleinunternehmen Umsatzsteuer auf Rechnungen aus, obwohl umsatzsteuer-
freie Umsätze erbracht werden, so ist die Umsatzsteuer aufgrund des unrichtigen Steu-
erausweises an das Finanzamt abzuführen. Anders ist es nur dann, wenn die Leistung an 
Endverbraucher erbracht wird und die Rechnung fälschlich einen Umsatzsteuerausweis 
enthält. Da hier mangels Vorsteuerabzugsberechtigung des Endverbrauchers kein Scha-
den droht, muss auch keine Umsatzsteuer abgeführt werden.

Stellt ein Kleinunternehmen eine vereinfachte Rechnung aus, so muss ein Hinweis auf 
die Steuerbefreiung für Kleinunternehmen enthalten sein. Zudem müssen folgende An-
gaben auf einer Rechnung enthalten sein: Name und Anschrift des Kleinunternehmens 
und des Vertragspartners, Steuer-Nr. bzw. USt-IDNr. oder Kleinunternehmen-IDNr., das 
Rechnungsdatum, die Menge und Art der gelieferten Gegenstände bzw. die Art und der 
Umfang der Leistung sowie das Entgelt. Die Rechnung eines Kleinunternehmens muss 
keine E-Rechnung sein, sondern kann auch in Papierform oder als PDF ausgestellt wer-
den. Bei Einverständnis des Leistungsempfängers darf die Rechnung als E-Rechnung er-
stellt werden. Das Kleinunternehmen muss E-Rechnungen lediglich empfangen können. 

Nimmt ein Kleinunternehmen seine Tätigkeit im Laufe neu auf, so liegt die Umsatz-
grenze für inländische Umsätze bei 25.000 € im Kalenderjahr. Wer bereits länger ein 
Kleinunternehmen betreibt, darf im Vorjahr nicht mehr als 25.000 € und im laufenden 
Kalenderjahr nicht mehr als 100.000 € Umsatz erzielen. Ab dem Umsatz, mit dem die 
Grenze überschritten wird, endet auch die Kleinunternehmeneigenschaft.

Hinweis: Kleinunternehmen sollten sich aufgrund der komplexen Regelungen ausführ-
lich steuerlich beraten lassen. Dies betrifft insbesondere die Frage der 5-jährigen Bin-
dungsfrist, die Vor- und Nachteile im konkreten Fall, aber auch die Feststellung des 
Überschreitens von Umsatzgrenzen, da die Buchungsunterlagen dem Steuerbüro erst 
zeitverzögert übergeben werden.

3. BMF-Schreiben zur neuen  
Rechtslage für Kleinunternehmen 



Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 14.7.2025 ein Schrei-
ben der Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von 
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum 
Datenzugriff (GoBD) vom 11.3.2024 aktualisiert.

Die jetzigen Änderungen sind im Wesentlichen der Einführung der E-Rechnung zwischen 
inländischen Unternehmen geschuldet und gelten mit sofortiger Wirkung. Es wird klar-
gestellt, dass eingehende Handels- und Geschäftsbriefe sowie Buchungsbelege in dem 
Format aufbewahrt werden müssen, in dem sie empfangen wurden. Bei E-Rechnungen 
reicht die Aufbewahrung des strukturierten Teils. Eine zusätzliche Aufbewahrung des 
menschenlesbaren Teils ist nur dann erforderlich, wenn zusätzliche oder abweichende 
Informationen enthalten sind, die für die Besteuerung von Bedeutung sind, wie z. B. 
Buchungsvermerke oder qualifizierte elektronische Signaturen.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat eine Entscheidung des Finanzgerichts Mün-
chen (FG) aufgehoben, welches die Kosten der doppelten Haushaltsführung 
eines Alleinlebenden mangels Nachweises der finanziellen Beteiligung an 
den Haushaltskosten am Hauptwohnsitz nicht anerkennen wollte.

Im entschiedenen Fall handelte es sich um einen Studenten bzw. wissenschaftlichen 
Mitarbeiter, welcher neben einem unstreitig eigenständigen Haushalt am Studienort 
im Haus seiner Eltern ein Geschoss renovierte und dort einzog, welches unstreitig auch 
sein ehemaliges „Kinderzimmer“ umfasste. Das Finanzamt und das FG vertraten die Auf-
fassung, dass der Kläger in den Haushalt der Eltern eingegliedert sei, weswegen kein 
eigenständiger Haushalt gegeben sei. Dies sah der BFH anders. Steuerpflichtige, die 
sowohl am Hauptwohnsitz als auch am Beschäftigungsort einen eigenen Hausstand 
unterhalten, müssen grds. nachweisen, dass sie die doppelten Lasten mittragen und sich 
die Kosten mit anderen teilen. Das erstinstanzliche FG hielt an dieser Auffassung auch 
bei einem Ein-Personen-Haushalt fest. Solange der Haushalt tatsächlich existiert und 
privat genutzt wird, stellt sich laut BFH die Frage nach einer Kostenbeteiligung nicht, da 
der Steuerpflichtige ohnehin sämtliche Kosten trägt. Der BFH hatte den Rechtsstreit an 
das erstinstanzliche FG zurückverwiesen, damit dieses feststellen kann, in welcher Höhe 
dem Kläger Unterkunftskosten und Verpflegungsmehraufwendungen entstanden sind.

Hinweis: Im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung entfällt für Ein-Personen-Haus-
halte nach der Entscheidung des BFH der Nachweis einer Kostenbeteiligung.

4. Aktualisierung der GoBD 

5. Keine Nachweispflicht bei  
doppelter Haushaltsführung  

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.),  
für Dauerfristverlängerung Umsatzsteuer,
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.)
Einkommen-, Körperschaft-, Kirchensteuer,  
Soli-Zuschlag (VZ)

10.9.2025
15.9.2025 (Zahlungsschonfrist)

Sozialversicherungsbeiträge 23.9.2025, 24 Uhr (Meldung)
26.9.2025 (Zahlung)

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.7.2025 = 1,27 %; 1.1.2025 – 30.6.2025 = 2,27 %; 1.7. – 31.12.2024 = 3,37 %

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
•	 abgeschlossen bis 28.7.2014:	
•	 abgeschlossen ab 29.7.2014:
•	 bei Handelsgeschäften zusätzlich

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale 

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2025: Juli = 122,2; Juni = 121,8; Mai = 121,8; April = 121,7; März = 121,2; Februar = 120,8; 
Januar = 120,3
2024:	Dezember – 120,5; November = 119,9; Oktober = 120,2; September = 119,7

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, 
die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden ggf. in einer der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger 
und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. Rechtsstand: 11.8.2025
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Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 6.3.2025 ein neues 
Schreiben zu „Einzelfragen der ertragsteuerrechtlichen Behandlung 
bestimmter Kryptowerte“ veröffentlicht. Die dortigen Vorgaben ersetzen das 
bisherige Schreiben vom 10.5.2022. Allgemein wird künftig der Oberbegriff 
„Kryptowert“ anstatt virtueller Währung oder Kryptowährung verwendet.

Bei Kryptowerten handelt es sich grob gesagt um die digitale Darstellung eines Wertes 
oder eines Rechts, welches elektronisch übertragen oder gespeichert werden kann.

Das neue BMF-Schreiben beinhaltet auf 34 Seiten im Wesentlichen Darstellungen zu 
folgenden Fragestellungen:

	» Differenzierung einzelner Kryptowerte anhand ihrer Funktion

	» Verschiedene Bestands- und Wertermittlungsarten sowie Steuerreports

	» Ertragsteuerliche Einordnung und Behandlung von Kryptowerten im Betriebs- und 
Privatvermögen

	» Steuererklärungs-, Aufzeichnungs- und Mitwirkungspflichten

	» Anwendungs- und Nichtbeanstandungsregeln

Das BMF-Schreiben soll nach enger Abstimmung mit den obersten Finanzbehörden der 
Bundesländer fortlaufend ergänzt werden, insbesondere sollen auch die Verbände, wel-
che sich mit ertragsteuerlichen Fragen bzgl. Kryptowerten befassen, einbezogen werden.

1. Kryptowerte-Steuertransparenz-
gesetz muss bis zum 31.12.2025 in 
nationales Recht umgesetzt werden 

Inhaltsverzeichnis
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Die EU hat bereits eine Verordnung über Märkte für Kryptowerte erlassen sowie eine 
Richtlinie, wonach die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, bis zum 31.12.2025 die Zu-
sammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung der Kryptowerte 
im nationalen Recht zu regeln, mit dem Ziel, möglichst einheitliche Meldestandards zu 
schaffen.

Das BMF hat daher bereits im Herbst 2024 einen Referentenentwurf zur steuerlichen 
Erfassung von Kryptowerten in die politische Diskussion eingebracht. Ein Gesetzentwurf 
liegt jedoch bislang noch nicht vor.

Der Entwurf des sog. Kryptowerte-Steuertransparenzgesetzes sieht insbesondere vor, 
die Anbieter von Kryptodienstleistungen zu umfassenden Meldepflichten zu verpflich-
ten, und zwar sollen sämtliche Kryptodienstleistungen nebst Beteiligten meldepflichtig 
werden. Sowohl die Verwaltung und Verwahrung von Kryptowerten als auch die Bera-
tung hierzu sollen zu melden sein. Dies gilt auch für sämtliche Nutzer mit steuerlicher 
Ansässigkeit in der EU sowie aus qualifizierten Drittstaaten.

Geplant sind ferner auch umfangreiche Sorgfalts- und Dokumentationspflichten der 
Transaktionen und Werte. Die steuerlichen Daten der Steuerpflichtigen müssen erhoben 
werden, der Steuerpflichtige soll eine Selbstauskunft erteilen, die auf Plausibilität ge-
prüft werden soll. Bis zum 31.7. des Folgejahres soll eine elektronische Meldung an das 
Bundeszentralamt für Steuern übermittelt werden. Hierüber sollen die Steuerpflichtigen 
durch den Anbieter unterrichtet werden. Verstöße sollen als Ordnungswidrigkeit geahn-
det werden können mit Geldbußen bis zu 50.000 €.

Ziel des Gesetzes soll es sein, dass die Finanzbehörden einen besseren Zugang zu In-
formationen erhalten, die für die Besteuerung von Kryptowerten notwendig sind. Der-
zeit erfahren diese erst durch die Abgabe der Steuererklärung des Steuerpflichtigen von 
Transaktionen mit Kryptowerten. 

Aufgrund der Komplexität der Thematik sollten Betroffene Steuerberatung zum anste-
henden Kryptowerte-Steuertransparenzgesetz und seinem voraussichtlichen Inhalt in 
Anspruch nehmen.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte darüber zu befinden, ob bei einer unent-
geltlichen Teilübertragung einer vermieteten Immobilie die auf den über-
tragenen Miteigentumsanteil entfallende Darlehensverbindlichkeit in Höhe 
der Schuldzinsen vollständig als (Sonder-)Werbungskosten abziehbar bleibt, 
wenn der Schenker die Darlehensverbindlichkeit komplett bei sich behält.

Das erstinstanzliche Niedersächsische Finanzgericht hat dies abgelehnt und lediglich 
die anteiligen Schuldzinsen beim Schenker anerkannt, soweit er noch Eigentümer der 
Immobilie war. Dem hat der BFH sich in seiner Revisionsentscheidung angeschlossen.

Zur Begründung führte der BFH aus, dass Schuldzinsen nur dann abzugsfähig seien, 
wenn sie objektiv mit der Einkünfteerzielung zusammenhängen. Durch die Schenkung 
eines Miteigentumsanteils wurde jedoch der wirtschaftliche Zusammenhang zwischen 
Finanzierungsdarlehen und Einkünften aus Vermietung und Verpachtung gelöst, denn 
das Darlehen diente künftig in Höhe des unentgeltlich übertragenen Miteigentumsan-
teils der Finanzierung der Schenkung und nicht mehr der Vermietung.

Da der Beschenkte die Darlehensverpflichtung nicht übernommen hatte, konnte er 
ebenfalls keine Werbungskosten im Hinblick auf Darlehenszinsen geltend machen, da er 
keine diesbezügliche Aufwendungen zu tätigen hatte.

Um eine steuerlich vorteilhafte Lösung in einem so gelagerten Sachverhalt sowohl für 
den Schenker als auch für den Beschenkten zu erreichen, sollte vor der Schenkung und 
somit vor der notariellen Beurkundung der Steuerberater des Vertrauens um Rat gefragt 
werden. Insbesondere sollten die Beteiligten sich nicht darauf verlassen, dass der Notar 
schon eine steuerlich vorteilhafte Formulierung in den Vertrag aufnimmt.

2. Nur anteiliger Schuldzinsenabzug 
bei unentgeltlicher Übertragung eines 

Teils des Vermietungsobjekts    



Achtung: Der Notar nimmt üblicherweise in den Vertrag auf, dass eine steuerliche Bera-
tung nicht stattgefunden hat und er steuerliche Folgen nicht geprüft hat. Darum sollte 
vor jeder notariellen Beurkundung der Vertragsentwurf dem Steuerberater zur Prüfung 
vorgelegt werden. 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mit zwei Schreiben vom 
10.3.2025 mitgeteilt, dass der Vorläufigkeitsvermerk zur Rentenbesteu-
erung in neuen Steuerbescheiden entfällt. Ältere Bescheide behalten den 
Vorläufigkeitsvermerk bis zur endgültigen Klärung weiterer offener Fragen 
im Steuerbescheid oder auf Antrag des Steuerpflichtigen bzw. dessen Steu-
erberaters.

Viele Jahre wurden Einkommensteuerbescheide mit Rentenbezug vorläufig erlassen, so-
weit es um die Besteuerung von Leibrenten und anderen Leistungen aus der Basisver-
sorgung ging. Streitpunkt war die verfassungsrechtliche Zulässigkeit der Besteuerung 
von Renten.

Obwohl nach wie vor Verfahren vor dem Bundesfinanzhof (BFH) zu eben dieser Frage 
zur Entscheidung anstehen, hat das BMF sich zur Streichung des Vorläufigkeitsvermerks 
entschieden. Hintergrund der Entscheidung des BMF sind zwei Entscheidungen des BFH 
aus dem Jahr 2021, dass eine Rentenbesteuerung rechtmäßig ist. Außerdem hatte das 
Bundesverfassungsgericht im Jahr 2023 ein entsprechendes Verfahren nicht zur Ent-
scheidung angenommen.

Für Steuerpflichtige und ihre Steuerberater bedeutet dies, dass bei entsprechenden 
Sachverhalten wieder ein Einspruch überdacht werden muss. Nach Abschluss des noch 
offenen Verfahrens beim BFH wird die Finanzbehörde über einen etwaigen Einspruch 
entscheiden.

Das Finanzgericht Münster hat am 14.5.2025 durch Urteil über die steuer-
liche Einordnung eines sog. Container-Leasing-Modells entschieden. Dem-
nach kann die Vermietung oder die Veräußerung tatsächlich nicht existie-
render Seefrachtcontainer steuerlich zu sonstigen Einkünften führen und 
nicht zu Einkünften aus Gewerbebetrieb oder Kapitalvermögen.

Grundsätzlich kommen je nach Struktur des Sachverhalts diese drei Einkunftsarten in 
Frage. Im zu entscheidenden Fall investierte der Kläger in vermeintlich reale Hochsee-
container, vermietete sie zurück an die Verkäuferin und sollte schließlich zum Ende 
der Vermietungsdauer Rückkaufangebote von der ursprünglichen Verkäuferin und dann 
folgenden Mieterin erhalten. Später stellte sich jedoch heraus, dass zwei Drittel der 
Container nie existiert haben. 

Der Kläger erklärte in seiner Steuererklärung einen Verlust aus Gewerbebetrieb, und 
zwar u.a. wegen Sonderabschreibungen der nicht existenten Container. Das zuständige 
Finanzamt erkannte diese nicht an, sondern nur eine planmäßige AfA. Auch erkannte 
es nicht auf einen Verlust aus Gewerbebetrieb, sondern nur aus sonstigen Einkünften. 
Dem schloss sich das Gericht an. Demnach wurden sonstige Einkünfte in Form von Ver-
mietung beweglicher Gegenstände erzielt und zudem private Veräußerungsgeschäfte 
getätigt.

Da es noch keine abschließende Entscheidung in einem vergleichbaren Fall durch den 
Bundesfinanzhof (BFH) gibt, ließ das erstinstanzliche Gericht die Revision zu. In einem 
ähnlich gelagerten Fall steht noch eine Entscheidung des BFH an.

Ob im vorliegenden Fall bereits Revision beim BFH eingelegt wurde, war zum Zeitpunkt 
des Redaktionsschlusses noch nicht bekannt.

Da die Rechtsfrage somit noch nicht höchstrichterlich entschieden ist, sollten betrof-
fene Steuerpflichtige mit dem Steuerberater besprechen, welches Vorgehen sinnvoll ist. 

3. Vorläufigkeitsvermerk zur Renten-
besteuerung entfällt in neuen

Steuerbescheiden 

4. Revision zum BFH zugelassen: Sind 
Vermietung oder Verkauf nichtexis-

tenter Container als sonstige  
Einkünfte zu qualifizieren?



Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass langjährige Streitigkeiten 
um die Erbfolge und damit einhergehend die erst Jahre später erfolgende 
Erteilung eines Erbscheins nicht dazu führen, dass Nachzahlungszinsen zur 
Einkommensteuer auf Einkünfte eines Erben zu einem Erlass aus Gründen 
der Billigkeit führen können.

Dies begründet der BFH damit, dass Nachzahlungszinsen erhoben werden, um mögliche 
Zinsvorteile bei den Erben abzuschöpfen und Zinsnachteile beim Steuergläubiger, der Fi-
nanzbehörde auszugleichen. Das Gesetz sehe bereits eine Karenzzeit vor, innerhalb derer 
Erben keine Nachzahlungszinsen leisten müssten. Diese beträgt 15 Monate nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist. Diese Regelung schaffe nach Auf-
fassung des BFH bereits einen hinreichenden Ausgleich zwischen den Interessen der Be-
teiligten. Es komme insoweit nicht darauf an, ob konkret Vor- oder Nachteile entstanden 
sind, da das Gesetz typisierende Sachverhalte ohne Korrekturmöglichkeit zugrundelege.

Betroffene Erben könnten auch bei einer überlangen Dauer des Erbscheinverfahrens zur 
Vermeidung der Festsetzung von Nachzahlungszinsen Vorschusszahlungen leisten und 
die Besteuerungsgrundlagen schätzen, um die Festsetzung von Nachzahlungszinsen zu 
vermeiden.
 
Auf ein Verschulden komme es hierbei nicht an. Die Abschöpfung eines Vermögens-
vorteils, wie z. B. von Nachzahlungszinsen, ist verschuldensunabhängig und soll den 
Vermögensvorteil im Vergleich zu pünktlich zahlenden Steuerpflichtigen ausgleichen.

Die Finanzämter in Niedersachsen sind seit dem 1.7.2025 nicht mehr per 
Telefax zu erreichen. Der Dienst wurde abgeschaltet, da er zunehmend be-
deutungslos wurde und sehr fehleranfällig war.

Auf der Internetseite des Niedersächsischen Landesamtes für Steuern finden sich ver-
schiedene Kommunikationswege wie mit den Finanzverwaltungen in Niedersachsen 
in Kontakt getreten werden kann. Insbesondere über das Onlineportal „Mein ELSTER“ 
können personalisiert, barrierefrei und plattformunabhängig die Dienstleistungen der 
Steuuerverwaltung in Anspruch genommen werden.

5. Langjährige Dauer eines Erbschein-
verfahrens führt nicht zum Erlass

von Nachzahlungszinsen
zur Einkommensteuer   

6. Niedersächsische Finanzämter     
haben zum 1.7.2025 Telefaxgeräte 

abgeschaltet

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.),  
für Dauerfristverlängerung Umsatzsteuer,
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, 
Soli-Zuschlag (mtl.)

Gewerbesteuer, Grundsteuer

11.8.2025
14.8.2025 (Zahlungsschonfrist)

15.8.2025 (sofern kein Feiertag)
18.8.2025 (sofern 15.8. Feiertag)

Sozialversicherungsbeiträge 22.8.2025, 24 Uhr (Meldung)
27.8.2025 (Zahlung)

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.7.2025 = 1,27 %; 1.1.2025 – 30.6.2025 = 2,27 %; 1.7.2024 – 31.12.2024 = 3,37 %

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
•	 abgeschlossen bis 28.7.2014:	
•	 abgeschlossen ab 29.7.2014:
•	 bei Handelsgeschäften zusätzlich

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale 

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2025: Mai = 121,8; April = 121,7; März = 121,2; Februar = 120,8; Januar = 120,3
2024:	Dezember = 120,5; November = 119,9; Oktober = 120,2; September = 119,7; 
August = 119,7; Juli = 119,8; Juni = 119,4

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, 
die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden ggf. in einer der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger 
und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. Rechtsstand: 7.7.2025



DAS WICHTIGSTE
Informationen aus dem Steuerrecht

Juli 2025

Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) warnt aktuell vor diversen im Um-
lauf befindlichen betrügerischen E-Mails und Briefen, die vorgeben, vom 
BZSt zu stammen. Tatsächlich stammen diese jedoch von unbekannten Tä-
tern und nicht vom BZSt.

Es wird wechselweise versucht, an sensible Daten der Empfänger zu gelangen wie z. B. 
Bankverbindungen, indem vorgegeben wird, dass eine vermeintliche Steuererstattung 
erfolgen solle. Teilweise erfolgt z. B. eine angebliche Festsetzung von Einkommensteuer 
oder Verspätungszuschlag mit Zahlungsaufforderung auf ein ausländisches Bankkonto 
oder es soll ein Link angeklickt werden, über den dann die Überweisung erfolgen soll. 
Dieser Link darf auf keinen Fall angeklickt werden und erst recht darf keine Datenein-
gabe erfolgen. Überweisungen sind in diesen Fällen zumeist unwiederbringlich verloren.

Woran derartige Betrugsversuche zu erkennen sind:

	» Zahlungsaufforderung per E-Mail oder Aufforderung, über einen Link eine Zahlung 
zu leisten oder ein Formular auszufüllen. Zahlungsaufforderungen und Steuerbe-
scheide werden i. d. R. nur per Brief übermittelt, es sei denn, der Empfänger hat einer 
Kontaktaufnahme per E-Mail ausdrücklich zugestimmt.

	» Angabe falscher und / oder ausländischer Bankverbindungen; Zahlungen an das BZSt 
sind ausnahmslos per Überweisung auf ein inländisches Konto der Bundeskasse zu 
leisten.

	» Betrügerische E-Mails sind oftmals in schlechtem oder fehlerhaftem Deutsch ver-
fasst, enthalten häufig Rechtschreibfehler und es werden Fachbegriffe falsch ver-
wendet, es werden keine Ansprechpartner, Rufnummern angegeben oder unkorrekte 
Anschriften bzw. E-Mail-Adressen. 

1. Warnhinweis: Gefälschte Rech-
nungen mit Zahlungsaufforderung im 
Umlauf, die nicht vom Bundeszentral-

amt für Steuern (BZSt) stammen! 
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Im Verdachtsfall wenden Sie sich an die örtliche Polizeidienststelle oder informieren sich 
bei Ihrem Steuerberater. Sofern Bankdaten offenbart oder Überweisungen vorgenom-
men wurden, sollte direkt Kontakt zum Bankinstitut aufgenommen werden.

Das BZSt aktualisiert auf seiner Homepage (www.bzst.de – Service – Warnung vor 
Betrugsversuchen) die aktuellen Betrugsversuche mit beispielhaften Betrugsschreiben, 
um diese besser identifizieren zu können.

Die neue Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, über den 
nach deren Willen schnellstmöglich in Bundestag und Bundesrat entschie-
den werden soll. Gegenstand des beabsichtigten „Gesetz für ein steuerliches 
Investitionsprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland“ 
sind u. a. die Investitionsförderung für Unternehmen bereits ab dem 1.7.2025 

befristet bis zum 31.12.2027. Sodann soll die Körperschaftsteuer (KSt) von 15 % auf 
10 % sinken, und zwar ab dem 1.1.2028 jährlich um 1 % befristet bis zum 31.12.2032. 
Die Gesamtsteuerbelastung für Unternehmen soll von derzeit etwa 30 % bis zum Jahr 
2032 auf knapp 25 % sinken. Thesaurierte Gewinne, also solche, die im Unternehmen 
verbleiben, sollen mit einem reduzierten Steuersatz gezielt Reinvestitionen ermöglichen 
und Planungssicherheit für die Unternehmen gewährleisten.

Die Bundesregierung will kurzfristig Impulse für Investitionen setzen sowie Wachstum 
und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen fördern. Dabei sollen Unternehmen be-
wegliche Wirtschaftsgüter, wie z. B. Maschinen, diese in den Jahren 2025 bis 2027 
direkt mit maximal 30 % jährlich abschreiben können. Die Neuregelung soll nach dem 
Gesetzentwurf der Bundesregierung bereits ab dem 1.7.2025 gelten und für alle An-
schaffungen vor dem 1.1.2028.

Für neu angeschaffte, betrieblich genutzte reine Elektrofahrzeuge sollen 75 % der 
Anschaffungskosten im Jahr der Anschaffung abgesetzt werden können sowie in den 
5 Folgejahren jeweils 10 %, 5 %, 5 %, 3 % und 2 %. Für Hybridfahrzeuge gilt diese För-
derung nicht. Sie gilt für Anschaffungen zwischen dem 1.7.2025 und vor dem 1.1.2028.

Weiterhin soll die steuerliche Forschungs- und Entwicklungszulage ausgeweitet werden. 
Von 2026 bis 2030 soll die Obergrenze der Bemessungsgrundlage bei der steuerlichen 
Forschungszulage von 10 Mio. € auf 12 Mio. € angehoben werden. Betriebs- und Ge-
meinkosten werden hierbei künftig mit einem pauschalen Abschlag von 20 % berück-
sichtigt.

Bis 2029 sind bis zu 46 Milliarden € weniger Steuereinnahmen aus diesen Maßnahmen 
für den Staatshaushalt zu erwarten.

Wie kurzfristig die Bundesregierung den Gesetzentwurf sowohl im Bundestag als auch 
im Bundesrat verabschieden lassen kann, bleibt abzuwarten. Der Zeitpunkt war zum 
Redaktionsschluss noch unklar. Zumindest die Zustimmung des Bundesrates wird vor-
aussichtlich erst nach der Sommerpause eingeholt werden können.

Unternehmen, die alsbald die Anschaffung von betrieblich genutzten Fahrzeugen pla-
nen, sollten die Verabschiedung des Gesetzes abwarten, wenn eine zügige und hohe 
Abschreibung seitens des Unternehmens gewünscht ist.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass die Beschränkung der 
Ausnahme von der Zurechnungsbesteuerung auf Familienstiftungen mit 
Sitz oder Geschäftsleitung in der EU oder im Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) gegen die Kapitalverkehrsfreiheit verstößt und somit europarechts-
widrig ist. Diese gilt auch für Drittstaaten wie die Schweiz.

Geklagt hatten Begünstigte einer Schweizer Familienstiftung, denen das deutsche Fi-
nanzamt das Einkommen der Stiftung zugerechnet hatte, obwohl sie keine Ausschüt-
tungen erhalten hatten. Eine Ausnahme wurde ihnen wegen des Sitzes der Stiftung 
außerhalb der EU bzw. des EWR verwehrt.

2. Plan der Bundesregierung: 
Erst Sonderabschreibungen für  

Unternehmen ab 1.7.2025 -  
dann KSt-Senkung   

3. BFH: Zurechnungsbesteuerung für 
Stiftungen nach dem Außensteuer-

gesetz ist europarechtswidrig 



Der BFH entschied jedoch, dass auch auf ausländische Familienstiftungen in Drittstaa-
ten wie der Schweiz die Ausnahme der Zurechnungsbesteuerung anzuwenden ist und 
ihnen damit zugute kommt. 

Diese Entscheidung stärkt die Rechtsposition vieler Begünstigter. Die Auswirkungen auf 
das Außensteuergesetz bleiben abzuwarten.

Das Bundesfinanzministerium hat am 3.4.2025 ein Schreiben zur Anwen-
dung der Ausnahmen vom Sonderausgabenabzugsverbot für Vorsorgeauf-
wendungen betreffend die Beiträge zur gesetzlichen Renten-, Kranken-, 
Pflege- sowie Arbeitslosenversicherung veröffentlicht.

Anlass hierfür waren aktuelle Urteile des Bundesfinanzhofs (BFH) sowie gesetzliche Än-
derungen. Zunächst war entgegen des grundsätzlichen Abzugsverbots der genannten 
Vorsorgeaufwendungen als Sonderausgaben im Rahmen der inländischen Einkommen-
besteuerung bei steuerfreien Auslandseinkünften der Abzug gleichwohl zulässig, sofern 
es sich um Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit aus dem EU- bzw. EWR-Ausland 
oder der Schweiz handelte. 2021 hatte der BFH dann entschieden, das zusätzlich auch 
Rentenbezüge aus den genannten Auslandsgebieten einen Sonderausgabenabzug er-
möglichten.

Zudem ist für jede Versicherungssparte getrennt zu prüfen, ob im Ausland ein steuerli-
cher Abzug möglich ist. Sofern dies nicht der Fall ist, kann die steuerliche Berücksichti-
gung als Sonderausgabe im Inland erfolgen.

Im Jahr 2024 wurde durch das Jahressteuergesetz der Sonderausgabenabzug ausgewei-
tet, und zwar auf sämtliche Einkunftsarten, also auch Einkünfte aus sonstiger selbst-
ständiger Tätigkeit über freiberufliche Einkünfte hinaus, die bereits 2023 zugelassen 
wurden, wenn ein wirtschaftlicher Zusammenhang zu den steuerfreien Auslandsein-
künften besteht. 

Danach ist es aktuell so, dass Beiträge zur gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und 
Arbeitslosenversicherung, die durch steuerfreie Einnahmen im EU-/EWR-Ausland oder 
der Schweiz ausgelöst werden, abziehbar sind, sofern der andere Staat keine Abzugsfä-
higkeit vorsieht.

Für freiwillige Versicherungen ohne direkten Zusammenhang mit steuerfreien Auslands-
einnahmen gelten weiterhin die allgemeinen Abzugsregeln. Jede Versicherungssparte ist 
hierbei einzeln zu bewerten. Ein steuerlicher Abzug einer Sparte im Ausland schließt den 
Abzug einer anderen Sparte im Inland nicht aus.

Entscheidend ist stets der unmittelbare wirtschaftliche Zusammenhang sowie die kon-
krete steuerliche Behandlung im Ausland.

Am 1.7.2025 tritt die Fünfte Verordnung zur Änderung der Steuerberaterver-
gütungsverordnung (StBVV) in Kraft, die erstmals seit dem Jahr 2020 u. a. 
eine erhöhende Anpassung der Steuerberatervergütung vorsieht.

Hauptpunkte sind hierbei die Erhöhung der Festgebühren wie z. B. der Zeitgebühr für 
steuerliche Beratungstätigkeiten, eine Anhebung der gegenstandswertabhängigen Ge-
bühren für z. B. die Erstellung der Buchführung sowie eine Erhöhung der Preise für 
die Erstellung von Lohnabrechnungen. Für die Abrechnung der Zeitgebühren ist eine 
15-Minuten-Taktung vorgesehen.

Parallel zur Erhöhung der Gebühren der Rechtsanwälte werden die Gebühren der Steu-
erberater im außergerichtlichen Einspruchsverfahren sowie im finanzgerichtlichen Ver-
fahren ebenfalls angepasst.

Besteht z. B. eine Honorarvereinbarung über Zeitgebühren, muss diese aktiv angepasst 
werden, wenn eine höhere Gebühr abgerechnet werden soll.

4. BMF-Schreiben zum Sonderausga-
benabzug für Vorsorgeaufwendungen 
bei steuerfreien Auslandseinkünften 

5. Was Mandanten wissen sollten: 
Anpassung der Steuerberater- 

vergütung zum 1.7.2025 



Der Bundesfinanzhof (BFH) hat seine bisherige Rechtsprechung zu den 
Voraussetzungen des Erlasses von Säumniszuschlägen geändert. Dem zu 
entscheidenden Fall lag ein geänderter Einkommensteuerbescheid des Fi-
nanzamtes (FA) zugrunde, aus welchem sich für die Kläger eine hohe Nach-
zahlung ergab. Hiergegen wendeten die Kläger sich mit dem Einspruch und 

stellten mehrfach beim FA einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung (AdV), der vom 
FA jedoch wiederholt abgelehnt wurde. Es stellte sich später heraus, dass die Steu-
erfestsetzung durch das FA fehlerhaft war. Die Einkommensteuer wurde rückwirkend 
zugunsten der Steuerpflichtigen herabgesetzt.

Die bereits entstandenen Säumniszuschläge blieben jedoch bestehen, da die ursprüng-
liche Steuerforderung formell rechtswirksam war. Die Kläger beantragten sodann den 
Erlass der Säumniszuschläge aus sachlichen Billigkeitsgründen, was sowohl das FA als 
auch das FG in erster Instanz ablehnten.

Der BFH entschied jedoch entgegen der Auffassung des FA wie auch des FG, dass Säum-
niszuschläge erlassen werden können, wenn die Steuerfestsetzung später aufgehoben 
wird und der Steuerpflichtige nachweislich alles getan hat, um die AdV zu erreichen.

Es gibt nach der Entscheidung des BFH keine starre Pflicht, immer auch einen Antrag 
beim FG stellen zu müssen. Das Verfahren wurde an das FG zurückverwiesen, um aufzu-
klären, ob die Kläger ihre AdV-Anträge an das FA jeweils ausreichend begründet hatten.

Der BFH stellte aber klar, dass nicht pauschal verlangt werden könne, dass zwingend ein 
gerichtlicher AdV-Antrag gestellt werden müsse. Vielmehr komme es auf die konkreten 
Umstände des Einzelfalls an, insbesondere, wie substanziell und nachvollziehbar die 
Anträge auf AdV beim FA waren, ob der Steuerpflichtige auf der Grundlage des dama-
ligen Sachstands hinreichend dargelegt hat, warum AdV geboten gewesen wäre und ob 
besondere Umstände vorlagen, die eine gerichtliche AdV als vielversprechend erscheinen 
ließen.

Hieraus ergibt sich, dass ein unterbliebener gerichtlicher Antrag auf AdV nicht auto-
matisch schädlich ist, wenn der außergerichtliche AdV-Antrag beim FA gut begrün-
det wurde. Gleichwohl bleibt es für den Steuerpflichtigen risikoreich, den gerichtlichen 
AdV-Antrag nicht zu stellen, da nicht immer im Vorfeld klar ist, ob der Antrag vielver-
sprechend, substanziell und nachvollziehbar ist, sondern die Entscheidung immer erst 
rückblickend durch ein FA oder FG getroffen wird. 

6. Erlass von Säumniszuschlägen  
setzt kein gerichtliches 

Verfahren zur AdV voraus  

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.),  
für Dauerfristverlängerung Umsatzsteuer,
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, 
Soli-Zuschlag (mtl.)

10.7.2025
14.7.2025 (Zahlungsschonfrist)

Sozialversicherungsbeiträge 24.7.2025, 24 Uhr (Meldung)
29.7.2025 (Zahlung)

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.1.2025 = 2,27 %; 1.7.2024 – 31.12.2024 = 3,37 %; 1.1. – 30.6.2024 = 3,62 %

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
•	 abgeschlossen bis 28.7.2014:	
•	 abgeschlossen ab 29.7.2014:
•	 bei Handelsgeschäften zusätzlich

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale 

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2025: April = 121,7; März = 121,2; Februar = 120,8; Januar = 120,3
2024:	Dezember – 120,5; November = 119,9; Oktober = 120,2; September = 119,7; 
August = 119,7; Juli = 119,8; Juni = 119,4; Mai = 119,3

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, 
die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden ggf. in einer der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger 
und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. Rechtsstand: 5.6.2025



DAS WICHTIGSTE
Informationen aus dem Steuerrecht

Juni 2025

Die neue Bundesregierung bestehend aus CDU/CSU und SPD hat am 
9.4.2025 ihren ausgehandelten Koalitionsvertrag vorgestellt. Am 6.5.2025 
hat die Bundesregierung mit der Wahl von Friedrich Merz (CDU) zum neuen 
Bundeskanzler ihre Arbeit aufgenommen. Zum neuen Finanzminister wurde 
Lars Klingbeil (SPD) ernannt.

Steuerlich sind verschiedene Maßnahmen für Unternehmen, Privatpersonen und im 
Bereich der Gemeinnützigkeit vorgesehen. Sämtliche Entlastungen stehen unter dem 
sog. Finanzierungsvorbehalt, werden also nur dann umgesetzt, sofern die finanziellen 
Mittel für die konkreten Maßnahmen vorhanden sind. Steuererhöhungen sind nicht 
vorgesehen, wurden jedoch auch nicht ausgeschlossen. Der Solidaritätszuschlag, den 
das Bundesverfassungsgericht erst Ende März 2025 für (noch) verfassungsgemäß erklärt 
hatte, soll beibehalten und nicht abgeschafft werden.

Die Stromsteuer soll um mindestens 5 Cent/KWh gesenkt und die Netzentgelte reduziert 
werden.

Für Unternehmen sind folgende steuerliche Maßnahmen geplant:

Es soll eine auf die Jahre 2025 bis 2027 zeitlich befristete degressive AfA für unter-
nehmerische Ausrüstungsgegenstände in Höhe von 30 % eingeführt werden, ab dem 
Jahr 2028 soll die Körperschaftsteuer in 5 Schritten um jeweils 1 % abgesenkt und die 
Thesaurierungsbesteuerung für Unternehmen verbessert werden. Es soll auch geprüft 
werden, ob die gewerblichen Einkünfte neu gegründeter Unternehmen ab 2027 unab-
hängig von ihrer Rechtsform der Körperschaftbesteuerung unterliegen können, sodass 
jedes Unternehmen von der Thesaurierung profitieren kann. 

1. Steuerliche Schwerpunkte  
im Koalitionsvertrag 

– das sind die Themen

Inhaltsverzeichnis
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Die hebeberechtigten Städte und Gemeinden sollen den Gewerbesteuerhebesatz von 
bislang 200 % auf mindestens 280 % anheben müssen. Dies soll einer Wettbewerbsver-
zerrung entgegenwirken. Scheinsitzverlegungen sollen verhindert werden.

Bei der Mindestbesteuerung soll auf EU-Ebene auf eine Vereinfachung sowie Verhinde-
rung einer Benachteiligung deutscher Unternehmen hingewirkt werden. Für Großkon-
zerne soll die Mindestbesteuerung bestehen bleiben. Die Einführung einer Finanztrans-
aktionssteuer auf europäischer Ebene soll unterstützt werden.

Es ist geplant, eine Sonderabschreibung für E-Fahrzeuge einzuführen sowie die Kfz-
Steuerbefreiung bis 2035 zu verlängern. Für Unternehmen soll die Bruttopreisgrenze 
für Dienstwagen zur Anwendung der 0,25-%-Regelung auf 100.000 € erhöht werden. 
Die Agrardiesel-Rückvergütung für die Landwirtschaft soll vollständig wiederhergestellt 
werden. Die Erhöhung der Luftverkehrssteuer soll rückgängig gemacht werden.

Für Speisen in der Gastronomie soll die Mehrwertsteuer dauerhaft auf 7 % gesenkt und 
die Bonpflicht allgemein wieder abgeschafft werden. Sachspenden an gemeinnützige 
Organisationen sollen weitgehend umsatzsteuerfrei bleiben. Das Gemeinnützigkeits-
recht soll im Hinblick auf das Erfordernis der zeitnahen Mittelverwendung vereinfacht 
werden, ebenso die Sphärenzurechnung bei Einnahmen der Vereine. Es soll ein Einfuhr-
umsatzsteuer-Verrechnungsmodell eingeführt werden.
 
Für Privatpersonen sind darüber hinaus folgende Maßnahmen geplant:

Privathaushalte mit kleinen und mittleren Einkommen sollen beim Umstieg auf E-Mo-
bilität durch einen EU-Klimasozialfond unterstützt werden. Die Entfernungspauschale 
für beruflich bedingte Fahrten soll bereits ab dem ersten Kilometer von 0,30 €/km auf 
0,38 €/km erhöht werden. Bislang gilt erst ab dem 21. Entfernungskilometer 0,38 €/km. 
Steuerlich begünstigte energetische Sanierungen an Immobilien sollen auch für geerbte 
Immobilien möglich sein, wenn sie nicht selbst bewohnt sind.

Im Rahmen der Gemeinnützigkeit sollen die Ehrenamts- und die Übungsleiterpauschale 
angehoben und die Forschungsbedingungen verbessert werden.

Ferner sollen steuerliche Anreize für längeres Arbeiten im Hinblick auf Lebenserwerbs-
tätigkeit geschaffen und die Ableistung von Überstunden über Vollzeittätigkeit hinaus 
steuerfrei gestellt werden. Kinderfreibetrag und Kindergeld, Entlastungsbetrag für Al-
leinerziehende sollen angepasst, sowie die Einführung einer evtl. Arbeitstagepauschale 
im Rahmen der Werbungskosten zunächst diskutiert werden.

Die Steuerbürokratie soll weiter abgebaut werden und die Digitalisierung voranschrei-
ten, um weitere Vereinfachungen vornehmen zu können. 

Der Kläger war Teilzeitstudent an einer Fernuniversität und nicht erwerbs-
tätig. Das Finanzamt sah das Studium dennoch als Vollzeitstudium an und 
berücksichtigte die Fahrtkosten nur mit der Entfernungspauschale und nicht 
für jeden gefahrenen Kilometer.

Das Finanzgericht und auch der Bundesfinanzhof urteilten jedoch, dass es sich nicht 
um ein Vollzeitstudium handelte. Daher durfte der Kläger die tatsächlichen Fahrtkosten 
(0,30 €/km für Hin- und Rückweg) als Werbungskosten ansetzen.

Ein Vollzeitstudium liegt demnach nur dann vor, wenn das Studium laut Studienordnung 
so ausgestaltet ist, dass es den Studierenden zeitlich voll beansprucht, vergleichbar mit 
einer Vollzeitbeschäftigung von ca. 40 Wochenstunden. Ein Studium in Teilzeit mit z.B. 
ca. 20 Wochenstunden, auch wenn keine Erwerbstätigkeit nebenher erfolgt, gilt nicht 
als Vollzeitstudium im steuerrechtlichen Sinne.

Entscheidend für die steuerliche Behandlung ist somit nicht, ob der Studierende er-
werbstätig ist, sondern allein der zeitliche Aufwand laut Studienordnung.

2. Fahrtkosten eines Teilzeit- 
studierenden zwischen  

Wohnung und Studienort



Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 5.2.2025 entschieden, dass 
Aufwendungen des Steuerpflichtigen für einen Umzug in eine andere Woh-
nung, um dort (erstmals) ein Arbeitszimmer einzurichten, nicht als Wer-
bungskosten abzugsfähig sind. Dies gilt auch dann, wenn der Steuerpflich-

tige – wie in Zeiten der Corona-Pandemie – (zwangsweise) zum Arbeiten im häuslichen 
Bereich angehalten ist oder durch die Arbeit im Homeoffice Berufs- und Familienleben 
zu vereinbaren sucht.

Die berufstätigen Kläger lebten mit ihrer Tochter in einer 3-Zimmer-Wohnung und ar-
beiteten nur in Ausnahmefällen im Homeoffice. Ab März des Streitjahres 2020 – zu-
nächst bedingt durch die Corona Pandemie – arbeiteten die Kläger überwiegend im 
Homeoffice, dort im Wesentlichen im Wohn-/Esszimmer. Ab Mai 2020 zogen sie in eine 
5-Zimmer-Wohnung, in der sie zwei Zimmer als häusliches Arbeitszimmer einrichteten 
und nutzten. Den Aufwand für die Nutzung der Arbeitszimmer und die Kosten für den 
Umzug in die neue Wohnung machten sie als Werbungskosten geltend. Das Finanzamt 
(FA) erkannte die Aufwendungen für die Arbeitszimmer an, mangels beruflicher Veran-
lassung lehnte es den Abzug der Kosten für den Umzug jedoch ab.

Das Finanzgericht ließ den Werbungskostenabzug jedoch auch für die Umzugskosten 
zu und gab der Klage insoweit statt. Der Umzug in die größere Wohnung sei beruflich 
veranlasst gewesen, da er zu einer wesentlichen Erleichterung der Arbeitsbedingungen 
der Kläger geführt habe. Beide verfügten nunmehr über ein eigenes Arbeitszimmer und 
könnten deshalb auch im Homeoffice ihrer beruflichen Tätigkeit ungestört nachgehen.

Dem folgte der BFH nicht und bestätigte die ablehnende Entscheidung des FA. Er stellte 
maßgeblich darauf ab, dass die Wohnung grundsätzlich dem privaten Lebensbereich 
zuzurechnen sei, die Kosten für einen Wechsel der Wohnung daher regelmäßig zu den 
steuerlich nicht abziehbaren Kosten der Lebensführung zählten. Etwas anderes gelte 
nur, wenn die berufliche Tätigkeit des Steuerpflichtigen den entscheidenden Grund für 
den Wohnungswechsel dargestellt und private Umstände hierfür eine allenfalls ganz 
untergeordnete Rolle gespielt haben. Dies sei nur aufgrund außerhalb der Wohnung 
liegender Umstände zu bejahen, etwa wenn der Umzug Folge eines Arbeitsplatzwech-
sels gewesen sei oder die für die täglichen Fahrten zur Arbeitsstätte benötigte Zeit sich 
durch den Umzug um mindestens eine Stunde täglich vermindert habe.

Die Möglichkeit, in der neuen Wohnung (erstmals) ein Arbeitszimmer einzurichten, ge-
nüge mangels objektiven Kriteriums zur Begründung einer beruflichen Veranlassung des 
Umzugs nicht. Die Wahl einer Wohnung sei vielmehr vom Geschmack, den Lebensge-
wohnheiten, den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln, der familiären Situation 
und anderen privat bestimmten Vorentscheidungen des Steuerpflichtigen abhängig.

Daran ändert auch die zunehmende Akzeptanz von Homeoffice, Tele- und sogenannter 
Remote-Arbeit nichts. Die Entscheidung, in der neuen, größeren Wohnung (erstmals) ein 
Zimmer als Arbeitszimmer zu nutzen oder die Berufstätigkeit im privaten Lebensbereich 
(weiterhin) in einer „Arbeitsecke“ auszuüben, beruhe auch in Zeiten einer gewandelten 
Arbeitswelt nicht auf nahezu ausschließlich objektiven beruflichen Kriterien.

Dies gelte auch dann, wenn der Steuerpflichtige über keinen anderen (außerhäuslichen) 
Arbeitsplatz verfüge oder sich durch die Arbeit im Homeoffice Berufs- und Familienle-
ben besser vereinbaren ließen. Die berufliche Veranlassung des Umzugs könne schließ-
lich auch nicht darauf gestützt werden, dass bereits der Aufwand für die Nutzung des 
häuslichen Arbeitszimmers als Werbungskosten abzugsfähig sei.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat am 20.11.2024 entschieden, dass die Nut-
zung geschlechtsspezifischer Sterbetafeln zur Bewertung lebenslänglicher 
Nutzungen und Leistungen als Grundlage für die Berechnung der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer verfassungsrechtlich zulässig ist. In den zugrunde lie-
genden Fällen hatten die Kläger Anteile an einer GmbH vom Vater erhalten, 

der sich ein lebenslanges Nießbrauchsrecht vorbehielt. Das Finanzamt minderte die 
Schenkungssteuer entsprechend dem Kapitalwert dieses Nießbrauchs, der auf Basis der 

3. Kein Werbungskostenabzug  
bei Umzug wegen (erstmaliger)  
Einrichtung des Arbeitszimmers

4. Unterschiedliche Sterbetafeln nach 
Geschlecht für die Erbschaft- und 

Schenkungsteuer verfassungsgemäß



Lebenserwartung des Vaters mit einem geschlechtsspezifischen Vervielfältiger berech-
net wurde.

Die Kläger sahen das Diskriminierungsverbot verletzt. Der BFH wies ihre Revision jedoch 
zurück. Die differenzierte Bewertung sei sachlich gerechtfertigt, sie ermögliche eine 
realitätsnahe Erfassung der tatsächlichen Nutzungen und Leistungen und der Steu-
erbelastung. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Lebenserwartung recht-
fertigten die Anwendung unterschiedlicher Vervielfältiger. Darüber hinaus betreffe die 
Anwendung des Vervielfältigers die im Vergleich zur Klägerin statistisch kürzere Lebens-
erwartung des Vaters, sodass der Vervielfältiger geringer sei als er bei einer weiblichen 
Erblasserin sei. Die Klägerin erleide durch die Nutzung der Sterbetafel für Männer in 
Bezug auf den Erblasser keine Nachteile.

Die Entscheidung betraf die Rechtslage im Jahr 2014. Auswirkungen des neuen Selbst-
bestimmungsgesetzes vom 1.11.2024 wurden nicht beurteilt.

In der Septemberausgabe 2024 wurde an dieser Stelle bereits über die Auf-
nahme der Meldepflicht für elektronische Kassensysteme mit einer tech-
nischen Sicherheitseinrichtung (TSE) ab dem 1.1.2025 berichtet. Eine ent-
sprechende Meldemöglichkeit hat die Finanzverwaltung geschaffen, welche 

ausschließlich elektronisch per ELSTER über die ERiC-Schnittstelle erfolgen kann. Die 
Meldung und Übermittlung erfolgt für jede Betriebsstätte getrennt innerhalb eines Mo-
nats nach Anschaffung, Leasingbeginn bzw. -ende oder Außerbetriebnahme.

Für vor dem 1.7.2025 angeschaffte Kassen ist die Meldung spätestens bis zum 31.7.2025 
vorzunehmen, für ab dem 1.7.2025 angeschaffte Kassensysteme sowie Außerbetrieb-
nahmen gilt die Monatsfrist. Gleiches gilt für Taxameter und Wegstreckenzähler mit 
TSE. Hier ist auch das Kfz-Kennzeichen mitzuteilen. Ohne TSE dürfen diese noch bis zum 
31.12.2025 genutzt werden. 

Die Meldung wird bei neu angeschafften Kassen häufig vom Verkäufer bzw. Dienstleister 
durchgeführt, kann aber auch schnell und unkompliziert vom Nutzer selbst oder vom 
Steuerberater durchgeführt werden. Der Steuerberater sollte informiert werden, wer die 
Meldung vornimmt bzw. vorgenommen hat.

5. Erinnerung: Übergangsfrist für 
elektronische Kassenmeldesysteme  

& Co. endet am 31.7.2025

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.),  
für Dauerfristverlängerung Umsatzsteuer,
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.)
Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer,
Soli-Zuschlag (VZ)

10.6.2025
13.6.2025 (Zahlungsschonfrist)

Sozialversicherungsbeiträge 23.6.2025, 24 Uhr (Meldung)
26.6.2025 (Zahlung)

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.1.2025 = 2,27 %; 1.7.2024 – 31.12.2024 = 3,37 %; 1.1. – 30.6.2024 = 3,62 %

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
•	 abgeschlossen bis 28.7.2014:	
•	 abgeschlossen ab 29.7.2014:
•	 bei Handelsgeschäften zusätzlich

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale 

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2025: April = 121,7; März = 121,2; Februar = 120,8; Januar = 120,3
2024:	Dezember – 120,5; November = 119,9; Oktober = 120,2; September = 119,7; 
August = 119,7; Juli = 119,8; Juni = 119,4; Mai = 119,3

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, 
die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden ggf. in einer der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger 
und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. Rechtsstand: 7.5.2025
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Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat am 26.3.2025 die Verfassungs-
beschwerde gegen die Erhebung des Solidaritätszuschlags zurückgewiesen. 
Demnach ist dieser auch über das Jahr 2020 hinaus derzeit nicht verfas-
sungswidrig.

Der Solidaritätszuschlag wurde 1995 wieder als Ergänzungsabgabe zur Einkommen- 
und Körperschaftsteuer eingeführt, um den durch die deutsche Wiedervereinigung ent-
stehenden finanziellen Mehrbedarf des Bundes zu finanzieren. Allerdings ist die Abgabe 
nicht zweckgebunden, sie kann auch für andere Zwecke eingesetzt werden.

Seit 2021 wird der Solidaritätszuschlag nur noch von natürlichen Personen mit höherem 
Einkommen und Körperschaften erhoben. Im Jahr 2025 zahlen allein Veranlagte ab einer 
Einkommensteuer von 19.950 € und Zusammenveranlagte ab 39.900 € bis zu 5,5 % 
auf die Einkommensteuer als Solidaritätszuschlag. Der volle Zuschlag kommt erst bei 
einer festgesetzten Einkommensteuer von rund 114.000 € Einzelveranlagung bzw. knapp 
230.000 € bei Zusammenveranlagten zum Tragen.

Kapitalgesellschaften, Körperschaften wie z.B. Vereine und Stiftungen, sowie die meisten 
Kapitalanleger zahlen den Solidaritätszuschlag ohne Berücksichtigung einer Freigrenze.

Die Kläger rügten einen Verstoß gegen Grundrechte, und zwar den Gleichheitsgrundsatz 
und die Eigentumsgarantie. Das BVerfG hat jedoch die Zulässigkeit der Ergänzungs-
abgabe damit begründet, dass ein evidenter Wegfall des wiedervereinigungsbedingten 
Mehrbedarfs, der zur Aufhebung der Abgabe zwingen würde, nicht vorliege.

1. Das BVerfG hat entschieden:
Solidaritätszuschlag ist

(noch) verfassungsgemäß   
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Der Gesetzgeber hat nach der Urteilsbegründung einen weiten Spielraum und ist nur bei 
offenkundiger Entbehrlichkeit zur Abschaffung verpflichtet.

Die Erhebung muss sich auf einen spezifischen, aufgabenbezogenen finanziellen Mehr-
bedarf stützen wie die Folgen der Wiedervereinigung. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, 
den Fortbestand dieses Bedarfs regelmäßig zu überprüfen. Aktuelle Analysen zeigen 
nach Auffassung des BVerfG, dass auch heute noch ein solcher Mehrbedarf besteht, z.B. 
durch strukturelle Unterschiede zwischen Ost und West.

Es liegt demnach keine Verletzung der Grundrechte vor, da die Steuerbelastung ver-
hältnismäßig sei und die unterschiedliche Behandlung von Steuerpflichtigen sachlich 
gerechtfertigt, z.B. durch die Nutzung von Freigrenzen und Gleitzonen. Der Solidaritäts-
zuschlag bleibt daher (vorerst) verfassungsgemäß. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass ein Grundstückserwer-
ber nicht für Umsatzsteuerbeträge haftet, die der Voreigentümer fälschlich 
in Mietverträgen ausgewiesen hat. Eine Zurechnung dieses Fehlers ist nur 
möglich, wenn der neue Eigentümer selbst an der Rechnungsausstellung 
mitgewirkt hat oder sie ihm vertretungsrechtlich zuzurechnen ist.

Die Klägerin erwarb im vom BFH zu entscheidenden Fall ein vermietetes Bürogebäu-
de im Rahmen der Zwangsversteigerung. In den bestehenden Mietverträgen hatte der 
Voreigentümer Umsatzsteuer offen ausgewiesen, obwohl es sich um steuerfreie Vermie-
tungsumsätze handelte. Die Klägerin behandelte die Mieteinnahmen in ihrer Umsatz-
steuererklärung als steuerfrei. Das Finanzamt forderte dennoch Umsatzsteuer von der 
Klägerin wegen vermeintlich unrichtigen Steuerausweises.

Dem ist der BFH mit seiner Entscheidung nicht gefolgt, da keine Zurechnung des fal-
schen Steuerausweises an die Klägerin erfolgen dürfe, denn diese hatte die Mietverträge 
nicht selbst abgeschlossen. Ein unrichtiger Steuerausweis des Voreigentümers könne der 
Klägerin nicht automatisch zugerechnet werden.

Auch der durch die Zwangsversteigerung erfolgte Eintritt der Klägerin in die Mietver-
hältnisse führt nicht zur Übernahme steuerlicher Pflichten aus alten Verträgen. Ohne 
eigene Mitwirkung könne keine Haftung der Klägerin erfolgen. Voraussetzung für die 
Haftung ist, dass der Steuerpflichtige selbst oder über einen Vertreter die Rechnung 
erstellt hat. Eine bloße Kontobezeichnung als Zahlungsempfänger reicht nicht aus.

Die Mietzahlungen und Kontoauszüge der Mieter stellen auch keine Gutschriften im 
steuerlichen Sinne dar. Eine stillschweigende Vereinbarung zwischen Klägerin und Mie-
tern zur Ausstellung von Rechnungen lag ebenfalls nicht vor.

Der BFH hob daher das Urteil des Finanzgerichts auf. Die Klägerin schuldete demnach 
dem Finanzamt keine Umsatzsteuer aus den Mieteinnahmen.

Freiberufler genießen gewisse steuerliche Privilegien, so müssen sie z.B. 
keine Gewerbesteuer zahlen und sind prinzipiell auch nicht buchführungs-
pflichtig. Da Freiberufler allein oder als Mitunternehmerschaft ihre Tätigkeit 
ausüben können, ist die Kontrolle darüber, welche Tätigkeiten genau ausge-
übt werden und ob diese als freiberuflich oder gewerblich zu qualifizieren 
sind, von entscheidender Bedeutung.

Bei mehreren Personen, die sich zur Ausübung freiberuflicher Tätigkeiten verbunden 
haben, muss jede Person die Anforderungen an die Freiberuflichkeit erfüllen. Erfüllt eine 
Person die Voraussetzungen nicht, besteht die Gefahr, dass nach der sog. Abfärbetheorie 
die gewerblichen Umsätze einer Person auch die aller übrigen Freiberufler „infizieren“ 
kann und somit sämtliche Umsätze vom Finanzamt als gewerblich eingestuft werden. 

Diese Erfahrung musste auch eine Zahnarztpraxis mit mehreren Berufsträgern machen. 
Einer der Zahnärzte war vereinfacht dargestellt innerhalb der Praxis nur in sehr ge-
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ringem Umfang noch als Zahnarzt tätig und beschäftigte sich hauptsächlich mit der 
Leitung, Verwaltung und Organisation der Praxis, also mit kaufmännischen Tätigkeiten.

In sehr geringfügigem Umfang hatte der Zahnarzt Patienten beraten und hierdurch 
zahnärztliche Honorare generiert. Das Finanzgericht hatte im gerichtlichen Verfahren 
dem Finanzamt zugestimmt, dass der Zahnarzt unzureichend freiberufliche, allerdings 
gewerbliche Einkünfte erzielt habe und somit die gesamte Praxis keine freiberuflichen 
Umsätze generiert, sondern gewerbliche.

Gegen die Entscheidung legte die Zahnarztpraxis beim Bundesfinanzhof (BFH) erfolg-
reich Revision ein. Der BFH entschied, dass die Zahnarztpraxis weiterhin insgesamt frei-
berufliche Einkünfte erzielt habe. Hiernach könne eine freiberufliche Tätigkeit für den 
einzelnen Zahnarzt im Rahmen der Mitunternehmerschaft auch durch eine Mit- und 
Zusammenarbeit stattfinden. Ein Mindestumfang für die nach außen gerichtete qualifi-
zierte Tätigkeit sehe das Gesetz nach jetzt geänderter Auffassung nicht vor.

Ein Gebrauchtwagenhändler wandte im Jahr 2014 ausschließlich die Diffe-
renzbesteuerung an, wobei in 29 Fällen der Verkäufername nicht mit dem 
Halter übereinstimmte und in 22 weiteren Fällen die Fahrgestellnummern 
unvollständig oder falsch waren. Das Finanzamt nahm daraufhin Zuschät-
zungen vor, unterstellte Mehrumsätze und nahm die Regelbesteuerung vor. 

Der Bundesfinanzhof bestätigte dies. Die Differenzbesteuerung dürfe nur angewendet 
werden, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind und der Händler dies nachweisen kann. 
Gelingt der Nachweis nicht, ist ein Berufen auf Gutgläubigkeit dann nicht möglich, 
wenn der Händler Unregelmäßigkeiten nicht nachgegangen ist. Der Händler muss alles 
Zumutbare unternommen haben, um Unregelmäßigkeiten aufzuklären. Die Gutgläubig-
keit muss der Händler nachweisen. Eine rein formalistische Aufzeichnung ist unzurei-
chend.

Bei abweichenden Halter- und Verkäufernamen ist der Händler verpflichtet, dem nach-
zugehen sowie entsprechende Aufzeichnungen mit Begründungen vorzunehmen und 
Nachweise zu den Unterlagen zu nehmen, z.B. Verkaufsvollmachten.

Kann der Händler nicht aktiv seine Gutgläubigkeit nachweisen, ist im Zweifel die Regel-
besteuerung anzuwenden, so wie hier geschehen. 

Steuerpflichtige, die freiwillig Bücher führen und Abschlüsse erstellen, sind 
damit wirksam zur Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich 
übergegangen. Nach einer Außenprüfung ist eine Rückkehr zur Einnahmen-
Überschuss-Rechnung nicht möglich. 

Im konkreten Fall hatte ein Kläger ab 2012 freiwillig Bücher geführt und für das Jahr 
2016 einen Jahresabschluss erstellt, den er dem Finanzamt (FA) einreichte. Später, nach 
einer Außenprüfung und einer daraufhin erhöhten Gewinnfeststellung, wollte er rück-
wirkend zur Einnahmen-Überschuss-Rechnung wechseln, um das Ergebnis zu „glätten“. 
Dies lehnte das FA ab.

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Entscheidung des FA. Er stellte klar, dass die Ge-
winnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich der gesetzliche Regelfall ist. Eine 
Einnahmen-Überschuss-Rechnung ist demnach nur möglich, wenn der Steuerpflichtige 
weder gesetzlich zur Buchführung verpflichtet ist, noch tatsächlich Bücher führt oder 
Abschlüsse erstellt.
 
Wer jedoch freiwillig Bücher führt und Abschlüsse erstellt, wählt damit verbindlich den 
Betriebsvermögensvergleich. Ein späterer Wechsel zurück zur Einnahmen-Überschuss-
Rechnung ist nur in Ausnahmefällen erlaubt, z.B. bei geänderten wirtschaftlichen Ver-
hältnissen, die hier nicht vorlagen. Zwar ist die Berichtigung materieller Fehler recht-
lich zulässig. Darum handelt es sich beim Wahlrecht zur Gewinnermittlung aber gerade 
nicht. Eine Berechtigung zur Änderung war daher nicht möglich.

4. Beweislast für
Differenzbesteuerung bei

Gebrauchtwagenkauf

5. Änderung der
Gewinnermittlungsart



Der Bundesfinanzhof (BFH) hat durch zwei Urteile entschieden, dass die 
pauschale Besteuerung der Privatnutzung eines betrieblichen Fahrzeugs 
nach der 1-%-Regel rechtmäßig ist, wenn keine ausreichenden Tatsachen 
vorliegen, die den Anscheinsbeweis einer Privatnutzung entkräften.

In einem Fall ging es um einen im Betriebsvermögen geführten sog. Pickup, der auch 
privat genutzt werden kann. Der Kläger hatte kein Fahrtenbuch geführt, hatte aber gel-
tend gemacht, das Fahrzeug sei nicht privat genutzt worden. Das Finanzgericht (FG) 
hatte diesen Einwand akzeptiert. Der BFH hob das Urteil des FG auf, weil der Pickup zum 
privaten Gebrauch geeignet sei und der Familie des Unternehmers auch außerhalb der 
Arbeitszeiten zur Verfügung gestanden habe.

Die vom Kläger angeführten Umstände, dass das Fahrzeug für eine private Nutzung zu 
groß sei und es auch andere Fahrzeuge zur Nutzung im Privatvermögen gebe, reichten 
für eine Erschütterung des Anscheinsbeweises nicht aus. Eine Gesamtschau aller Um-
stände ergab keinen atypischen Geschehensablauf.

In einem weiteren Verfahren hob der BFH das Urteil des FG auf, weil dieses bei der 
Prüfung der Privatnutzung zweier betrieblich geleaster Luxusfahrzeuge (BMW und 
Lamborghini) durch den Kläger den Maßstab für den Anscheinsbeweis verkannt und 
die Beweise unzutreffend gewürdigt habe. Auch hier gelte, dass betrieblich genutzte 
Fahrzeuge, die privat zur Verfügung stehen, nach allgemeiner Lebenserfahrung mangels 
Gegenbeweis als auch privat genutzt gelten. Hierbei muss der Steuerpflichtige nicht 
beweisen, dass keine Privatnutzung stattgefunden hat. Er muss aber plausibel darlegen, 
dass die ernsthafte Möglichkeit eines anderen Geschehensablaufs besteht, z.B. durch 
Nutzung gleichwertiger Privatfahrzeuge.

Der Unterschied zum ersten Verfahren lag darin, dass das FG handschriftliche, teilweise 
unleserliche Fahrtenbücher vorschnell zurückgewiesen hatte, ohne zu prüfen, ob sie zur 
Erschütterung des Anscheinsbeweises geeignet sein könnten.

Es hatte nach Auffassung des BFH nicht ausreichend geprüft, ob die im Privatvermögen 
vorhandenen Fahrzeuge (Ferrari, Jeep) gleichwertig mit den betrieblichen waren. Damit 
verletzte das FG die Pflicht zur umfassenden Beweiswürdigung.

6. Anscheinsbeweis für die Privatnut-
zung eines Geschäftsfahrzeugs

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.),  
für Dauerfristverlängerung Umsatzsteuer,
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.)

12.05.2025
15.05.2025 (Zahlungsschonfrist)

Gewerbesteuer, Grundsteuer (VZ) 15.05.2025
19.05.2025 (Zahlungsschonfrist)

Sozialversicherungsbeiträge 22.05.2025, 24 Uhr (Meldung)
27.05.2025 (Zahlung)

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.1.2025 = 2,27 %; 1.7.2024 – 31.12.2024 = 3,37 %; 1.1. – 30.6.2024 = 3,62 %

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
•	 abgeschlossen bis 28.7.2014:	
•	 abgeschlossen ab 29.7.2014:
•	 bei Handelsgeschäften zusätzlich

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale 

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2025:	Februar = 120,8; Januar = 120,3
2024:	Dezember = 120,5; November = 119,9; Oktober = 120,2; September = 119,7; 
August = 119,7; Juli = 119,8; Juni = 119,4; Mai = 119,3; April = 119,2; März = 118,6

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, 
die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden ggf. in einer der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger 
und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. Rechtsstand: 09.04.2025



DAS WICHTIGSTE
Informationen aus dem Steuerrecht

April 2025

1.	 Hausgeldzahlungen in die Erhaltungsrücklage sind 
(noch) keine Werbungskosten

2.	 Steuerbefreiung für kleine PV-Anlagen – Revision 
beim BFH noch nicht entschieden

3.	 Grunderwerbsteuer auch für nachträgliche Sonder-
wünsche einer noch zu errichtenden Immobilie

4.	 Keine Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche 
Fahrzeuge, wenn diese nicht ausschließlich dem 
landwirtschaftlichen Betrieb dienen

5.	 Maßnahmen zur Steuerermäßigung bei Einkünften 
aus Gewerbebetrieb im Rahmen der Billigkeit

6.	 Neues amtliches Muster der Bescheinigung für  
energetische Maßnahmen nach dem 31.12.2024

7.	 Ertragsteuerliche Behandlung bestimmter Krypto-
werte und Mitwirkung Steuerpflichtiger

Inhaltsverzeichnis

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich damit befasst, ob Aufwendungen eines 
Steuerpflichtigen als Wohnungseigentümer in die Erhaltungsrücklage der 
Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) bei den Einkünften aus Vermie-
tung und Verpachtung im Veranlagungsjahr der Einzahlung in die Rücklage 

als Werbungskosten abzugsfähig sind oder erst, wenn die WEG-Verwaltung Ausgaben 
aus der Rücklage für erfolgte Erhaltungsmaßnahmen tätigt. Das Finanzamt und das 
erstinstanzliche Finanzgericht (FG) vertreten letztere Auffassung.  

Hiergegen hat sich der Vermieter einer Wohnung mit der Revision an den BFH gewendet. 
Der BFH hat jedoch ebenfalls entschieden, dass mit der Einzahlung in die Instandhal-
tungsrücklage diese noch nicht als Werbungskosten geltend gemacht werden können, 
denn die Einzahlung stelle keine Aufwendung für den Erwerb, die Sicherung und Erhal-
tung der Einnahmen, in diesem Fall Mieteinnahmen, dar.

Der Veranlassungszusammenhang zu den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
trete erst mit der Verausgabung für Erhaltungsmaßnahmen am Gemeinschaftseigentum 
ein. 

Dieses habe sich auch nach Änderung der Rechtslage nicht geändert, dass die WEG 
seit dem Jahr 2020 über eine eigene Rechtsfähigkeit im Rechtsverkehr verfügt, also im 
eigenen Namen klagen und verklagt werden kann. Als Folge davon verliert der einzelne 
in die Erhaltungsrücklage einzahlende Eigentümer zivilrechtlich sein Eigentum an der 
Einzahlung.

Der BFH hat allerdings entschieden, dass nicht die zivilrechtliche Rechtslage hier ent-
scheidend ist, sondern die wirtschaftliche Betrachtungsweise. Demnach verliert der Ein-

1. Hausgeldzahlungen in die  
Erhaltungsrücklage sind (noch) 

keine Werbungskosten 
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zahlende den Gegenwert der Einzahlung wirtschaftlich nicht, denn z.B. bei dem Verkauf 
eines WEG-Anteils erstattet der Käufer i.d.R. mit dem Kaufpreis die Höhe der eingezahl-
ten Rücklage.

Außerdem sei z.B. zum Zeitpunkt der Einzahlung üblicherweise auch nicht klar, ob, wann 
und in welcher Höhe die Rücklage tatsächlich für steuerrechtlich relevante Zwecke auf-
gewendet werde. Durch die nachgelagerte Besteuerung werde auch eine gezielte Steu-
ergestaltung durch überhöhte Instandhaltungsrücklagen vermieden. 

Dieses Urteil des BFH bezieht sich konkret zwar auf Erhaltungsaufwendungen, allerdings 
dürfte es auch auf die Einzahlung von Sonderumlagen in die Rücklage anzuwenden sein. 
Hierzu sollte der Rat eines Steuerberaters eingeholt werden.

Es ist noch ein Verfahren des gleichen Inhalts beim BFH anhängig, über das noch nicht 
entschieden wurde. In jenem Fall geht es um die Frage, ob bilanzierende Eigentümer die 
Einzahlung der Erhaltungsrücklage als Wirtschaftsgut aktivieren müssen. Sowohl die 
Finanzverwaltung als auch das erstinstanzliche FG gehen davon aus. 

Steuerpflichtige, deren steuerliches Verfahren aufgrund des bislang schwebenden ge-
richtlichen Verfahrens ruhte, müssen jetzt mit einer für sie negativen Entscheidung 
durch die Finanzverwaltung rechnen.

Der Gesetzgeber hatte für Veranlagungsjahre ab 2022 eine ertragsteuerli-
che Steuerbefreiung für kleine PV-Anlagen bis zu 30 KWp beschlossen. Ein 
umsatzsteuerpflichtiges Unternehmen wollte die gesetzliche Regelung so 
verstanden haben, dass es zwar das Recht der Inanspruchnahme der Steuer-
befreiung gebe, nicht aber die Pflicht. 

Das Unternehmen beabsichtigte, eine Umsatzsteuernachzahlung für die PV-Anlage in 
einem späteren Jahr als Betriebsausgabe geltend zu machen, die sich auf einen Zeitraum 
bezog, in dem PV-Anlagen noch steuerpflichtig waren. 

Sowohl die Finanzverwaltung als auch das Finanzgericht Nürnberg lehnten dieses An-
sinnen jedoch unter Hinweis darauf ab, dass die Steuerbefreiung ab dem Veranlagungs-
jahr 2022 verpflichtend sei. Die Revision wurde zugelassen und eingelegt.

In zwei anderen Verfahren hat das Finanzgericht Münster in Aussetzungsverfahren ge-
nau gegenteilig entschieden und der Klage auf Abzug der nachlaufenden Betriebsaus-
gaben aus den Jahren 2020 und 2021 stattgegeben. Zur Begründung führte das Gericht 
aus, dass zu dieser Zeit die Steuerfreiheit noch nicht gegriffen habe und der Gesetzgeber 
nur Betriebseinnahmen, nicht aber Betriebsausgaben, steuerfrei gestellt habe, woraus 
das Gericht die Zulässigkeit des Abzugs schloss. Auch hier wurde Revision beim Bundes-
finanzhof eingelegt. Die Entscheidungen bleiben daher abzuwarten.

Hinweis: Betroffene Unternehmer sollten darauf achten, dass entsprechende Steuerbe-
scheide offengehalten werden.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in zwei Verfahren entschieden, dass Mehr-
kosten für nach Abschluss des Grundstückkaufvertrags vereinbarte Son-
derwünsche bei einer noch zu errichtenden Immobilie ebenfalls grund-
erwerbsteuerpflichtig sind, wenn ein rechtlicher Zusammenhang zum 
Grundstückskaufvertrag besteht. Damit bestätigte der BFH sowohl die Fi-
nanzverwaltung als auch die Entscheidung des Finanzgerichts. 

In beiden Fällen verpflichtete sich die Verkäuferin bei Vertragsschluss auch zur Errich-
tung der jeweiligen Immobilie. Nach Beginn der Rohbauarbeiten äußerten die jeweiligen 
Käufer Änderungs- bzw. Sonderwünsche bei der Bauausführung, was nach vertraglicher 
Vereinbarung mit Mehrkosten für die Käufer verbunden war. Die Arbeiten durften nur 
von der Verkäuferin ausgeführt werden.

2. Steuerbefreiung für kleine  
PV-Anlagen – Revision beim BFH 

noch nicht entschieden 

3. Grunderwerbsteuer auch für nach-
trägliche Sonderwünsche einer noch 

zu errichtenden Immobilie 



Nachträglich vereinbarte Sonderwünsche sind lt. BFH durch gesonderten Grunderwerb-
steuerbescheid festzusetzen und nicht durch Änderung des Erstbescheids.

Für Hausanschlusskosten gilt dies jedoch nicht, wenn der Käufer sich bereits im Grund-
stückskaufvertrag zu deren Übernahme verpflichtet hat. Diese sind somit nicht nach-
träglich vereinbart.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass eine Personengesellschaft 
keine Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge erhält, wenn 
sie zwar von ihr produzierte landwirtschaftliche Produkte transportiert, al-
lerdings zu einer von ihr gewerblich betriebenen Biogasanlage zur Strom-
erzeugung.

Dabei kommt es nicht auf die einkommensteuerliche Betrachtung landwirtschaftlicher 
oder gewerblicher Einkünfte oder gar die Feststellung gewerblicher Abfärbung an. 

Das Hauptzollamt hatte bereits die Steuerbefreiung unter Hinweis darauf abgelehnt, 
dass dies nur möglich sei, wenn die Fahrten ausschließlich land- oder forstwirtschaftli-
chen Betrieben dienen, die Beförderung also bei einem solchen Betrieb startet und auch 
endet.

Dem hat sich das Finanzgericht ebenso angeschlossen wie der BFH, allerdings unter 
Hinweis darauf, dass es auf die tatsächliche Betrachtung ankomme und nicht die ein-
kommensteuerliche Qualifizierung der Einkünfte. Bereits dann, wenn der Transport auch 
dem Betrieb einer Biogasanlage diene, liege kein ausschließlicher Bezug zur Land- und 
Forstwirtschaft mehr vor.

Mit Schreiben vom 24.2.2025 teilt das Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) mit, dass Änderungen zu möglichen Steuerermäßigungen bei Ein-
künften aus Gewerbebetrieb aus Billigkeitsgründen im Erhebungsverfahren 
erfolgen können, die von der bisherigen Praxis abweichen. 

In der Vergangenheit wurde bei einem Erlass der Gewerbesteuer aus Billigkeitsgründen 
die Bemessungsgrundlage für die Einkommensteuer entsprechend erhöht, um die daraus 
resultierende steuerliche Auswirkung auszugleichen.
Hierauf verzichtet die Finanzverwaltung künftig. Eine Erhöhung der Bemessungsgrund-
lage bei der Einkommensteuer findet jedenfalls bei Erlass und Zahlungsverjährung nicht 
mehr statt. 

Sofern jedoch ein Gewerbesteuerbescheid zugunsten des Steuerpflichtigen geändert 
wird oder eine anderweitig abweichende Festsetzung erfolgt, kann auch künftig die 
Bemessungsgrundlage für die Einkommensteuer erhöht werden.

Hierzu sollten sich Betroffene steuerlich beraten lassen, ob es bereits vor Erlass eines 
Gewerbesteuerbescheids sinnvoll sein kann, einen (Teil-)Erlass der Gewerbesteuer aus 
Billigkeitsgründen zu beantragen.

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mit Schreiben vom 
23.12.2024 mitgeteilt, dass das neue amtliche Muster der Bescheinigung 
des ausführenden Fachunternehmens sowie der übrigen ausstellungsbe-
rechtigten Personen bereitsteht.

Dieses ist für energetische Baumaßnahmen in selbstgenutzten Wohngebäuden zu ver-
wenden, die nach dem 31.12.2024 beginnen.

Der Maßnahmebeginn ist bei genehmigungspflichtigen Bauvorhaben der Tag der erst-
maligen Bauantragstellung, bei anzeigepflichtigen der Tag, an dem die Unterlagen bei 
der zuständigen Behörde eingehen und bei genehmigungs- und anzeigefreien Bauvor-
haben der Beginn der Bauausführung.

4. Keine Kfz-Steuerbefreiung für 
landwirtschaftliche Fahrzeuge, wenn 
diese nicht ausschließlich dem land-

wirtschaftlichen Betrieb dienen

5. Maßnahmen zur Steuerermäßigung 
bei Einkünften aus Gewerbebetrieb im 

Rahmen der Billigkeit

6. Neues amtliches Muster der  
Bescheinigung für energetische  

Maßnahmen nach dem 31.12.2024  



Die ordnungsgemäß ausgefüllte Bescheinigung ist mit der Einkommensteuererklärung 
einzureichen, mit der die Steuerermäßigung nach dem Gebäudeenergiegesetz beantragt 
werden soll. 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat sich mit einem 34-seitigen 
Schreiben vom 6.3.2025 zu Einzelfragen der ertragsteuerlichen Behandlung 
bestimmter Kryptowerte sowie Mitwirkungs-, Aufzeichnungs- und Aufbe-
wahrungspflichten im Besteuerungsverfahren geäußert. Dieses Schreiben 
soll dynamisch angepasst und weiterentwickelt werden.

Steuerpflichtige, die beabsichtigen, mit Kryptowerten am wirtschaftlichen Verkehr teil-
zunehmen, sollten sich im Vorfeld steuerlich beraten lassen, denn die steuerlichen Fol-
gen sind immens und das Risiko, aus Unwissenheit die steuerstrafrechtliche Grenze zu 
überschreiten, ist hoch.

Die Besteuerung von Kryptowerten folgt dem zugrundeliegenden Sachverhalt und rich-
tet sich ertragsteuerlich nach dessen Funktion. So können Kryptowerte als Tauschmittel 
oder Spekulationsobjekt fungieren, ein Nutzungsrecht darstellen oder einen Anspruch 
darauf.

Hybride Kryptowerte können mehrere Funktionen in sich vereinen. Kryptowerte stellen 
keine Währung dar, vielmehr sind sie ihrer Funktion nach mit Wertpapieren vergleichbar.

Grundsätzlich können Tätigkeiten im Zusammenhang mit Kryptowerten sowohl im pri-
vaten wie auch im betrieblichen Bereich zu ertragsteuerlich steuerbaren und auch steu-
erpflichtigen Einkünften führen, insbesondere zu

	» Einkünften aus Gewerbebetrieb

	» Einkünften aus Kapitalvermögen

	» privaten Veräußerungsgeschäften

	» sonstigen Einkünften

Wer z.B. auf ausländischen Plattformen tätig ist oder handelt, unterliegt auch als Privat-
person einer erhöhten Nachweis- und Mitwirkungspflicht. 

7. Ertragsteuerliche Behandlung  
bestimmter Kryptowerte und  
Mitwirkung Steuerpflichtiger

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.),   
für Dauerfristverlängerung Umsatzsteuer 
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.)

10.4.2025
14.4.2025 (Zahlungsschonfrist)

Sozialversicherungsbeiträge 23.4.2025, 24 Uhr (Meldung)
28.4.2025 (Zahlung)

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.1.2025 = 2,27 %; 1.7.2024 – 31.12.2024 = 3,37 %; 1.1. – 30.6.2024 = 3,62 %

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
•	 abgeschlossen bis 28.7.2014:	
•	 abgeschlossen ab 29.7.2014:
•	 bei Handelsgeschäften zusätzlich

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale 

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2025:	Januar = 120,3
2024:	Dezember = 120,5; November = 119,9; Oktober = 120,2; September = 119,7; 
August = 119,7; Juli = 119,8; Juni = 119,4; Mai = 119,3; April = 119,2; März = 118,6; 
Februar = 118,1

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, 
die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden ggf. in einer der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger 
und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. Rechtsstand: 11.03.2025



DAS WICHTIGSTE
Informationen aus dem Steuerrecht

März 2025

1.	 Grundsteuererlass für 2024 bei Einnahmeausfall bis 
31.3.2025 beantragen

2.	 Ordnungsgeldverfahren abwenden - Jahresabschluss 
2023 bis spätestens 31.3.2025 offenlegen

3.	 Pauschbeträge für Sachentnahmen 2025 
 
 

4.	 BFH ändert Rechtsprechung zur Ermittlung der 
Fahrzeuggesamtkosten bei Leasing für berufliche 
Fahrtkosten

5.	 Entschädigung für Verdienstausfall ist vollständig 
steuerpflichtig

6.	 Mitgliedsbeiträge für Fitnessstudio stellen keine 
außergewöhnlichen Belastungen dar

Inhaltsverzeichnis

Unabhängig von Fragestellungen zu Änderungen der Grundsteuer im Rah-
men der Grundsteuerreform, über die in der Vergangenheit bereits mehrfach 
berichtet wurde, ermöglicht das Grundsteuergesetz in bestimmten Fällen 
auf formlosen Antrag hin einen Erlass bzw. Teilerlass der Grundsteuer. 

Wichtig: Dieser Antrag muss bis zum 31.3. des Folgejahres bei der zuständigen Stadt- 
oder Gemeindeverwaltung bzw. in den Stadtstaaten (Hamburg, Bremen, Berlin) beim 
zuständigen Finanzamt eingegangen sein. Für das Kalenderjahr 2024 ist der Antrag bis 
zum 31.3.2025 einzureichen.

Neben einem Erlass für Kulturgüter, Grünanlagen und Reinertragsminderung bei Be-
trieben der Land- und Forstwirtschaft gibt es die Möglichkeit für Vermieter bebauter 
Grundstücke, einen Erlass auf die Grundsteuer in Höhe von 25 % zu erhalten, wenn 
der normale Rohertrag um mehr als 50 % für das betreffende Jahr gemindert war bzw. 
50 %, wenn eine vollständige Minderung um 100 % eingetreten ist. Dieser Ausfall kann 
auf Leerstand zurückzuführen sein oder auf Zahlungsausfall und betrifft sowohl Wohn- 
als auch gewerbliche Vermietung.

Voraussetzung für einen Erlass ist, dass der Leerstand oder Mietausfall nicht vom Ver-
mieter selbst verschuldet war. Im Fall einer Unbewohnbarkeit aufgrund höherer Gewalt 
wie z.B. durch Hochwasserschäden liegt kein Eigenverschulden vor. Anders sieht es hin-
gegen bei selbst herbeigeführtem Leerstand aufgrund von Modernisierungen und Reno-
vierungen aus oder wenn der Vermieter keine ausreichenden Vermietungsbemühungen 
unternommen hat.

Hierfür ist das Inserieren in regionalen Zeitungen und Internetportalen erforderlich und 
ggf. die Beauftragung eines Maklerunternehmens. Bei gewerblichen Vermietungsobjek-
ten ist zusätzlich das Inserieren in überregionalen Zeitungen und Portalen nachzuweisen. 
So hat es das Verwaltungsgericht Koblenz in seinem Urteil vom 17.10.2023 entschieden.

1. Grundsteuererlass für 2024 bei 
Einnahmeausfall bis 31.3.2025 

beantragen 
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Sowohl die Höhe des Mietausfalls als auch der Nachweis der Vermietungsbemühungen 
ist der zuständigen Behörde zu belegen. Diese Nachweise können allerdings auch noch 
nach Ablauf der Antragsfrist eingereicht werden.

Über die genauen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme eines Grundsteuererlasses 
informiert der Steuerberater.

Welche Unternehmen zur Erstellung von Jahresabschlüssen verpflichtet 
sind, ergibt sich aus den handels- und steuerrechtlichen Gesetzen. Bei ei-
nem Teil der Unternehmen hängt die Verpflichtung von ihrer Umsatz- und 
der Gewinnhöhe ab. Insbesondere Kapitalgesellschaften (z.B. GmbH, AG) 
sind unabhängig davon immer auch verpflichtet, ihre Rechnungsunterlagen 
elektronisch offenzulegen, sie sind entweder zu veröffentlichen oder aber 
zu hinterlegen.

Rechnungsunterlagen für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2021 beginnen, sind der 
das Unternehmensregister führenden Stelle elektronisch zu übermitteln, z.B. dem beim 
zuständigen Amtsgericht geführten Handelsregister. Rechnungslegungsunterlagen für 
Geschäftsjahre mit einem Beginn vor dem 1.1.2022 sind elektronisch beim Betreiber des 
Bundesanzeigers einzureichen.

Geschieht die Einreichung nicht rechtzeitig oder nicht vollständig, führt das Bundes-
amt für Justiz (BMJ) ein Ordnungsgeldverfahren durch. Bei Verstoß gegen Inhalts- oder 
Formvorschriften wird geprüft, ob ein Bußgeldverfahren durchzuführen ist.

Die gesetzliche Frist zur Offenlegung von Rechnungsunterlagen für das Geschäftsjahr 
mit dem Bilanzstichtag 31.12.2023 endete am 31.12.2024.

Das BMJ hat veröffentlicht, dass aufgrund der Nachwirkungen der Ausnahmesituation 
durch die COVID-19-Pandemie ausnahmsweise vor dem 1.4.2025 keine Ordnungsgeld-
verfahren gegen Verpflichtete eingeleitet werden. Üblicherweise übernimmt die Einrei-
chung zur Veröffentlichung der Steuerberater, vorausgesetzt, diesem liegen die entspre-
chenden Unterlagen zur Erstellung des Jahresabschlusses vor. Sofern es hier Hindernisse 
gibt, sollte schnellstmöglich mit dem Steuerberater die Problematik besprochen werden.

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mit Schreiben vom 21.1.2025 
die für das Kalenderjahr 2025 geltenden Pauschalbeträge bei Sachentnah-
men (unentgeltliche Wertabgaben) für Nahrungsmittel und Getränke mitge-

teilt. Diese wurden leicht erhöht. Es handelt es sich um Jahresbeträge. Bei monatlicher 
Buchung sind die Beträge zu zwölfteln.

Der Gesetzgeber nimmt an, dass Personen, die Nahrungsmittel und Getränke gewerblich 
verkaufen, diese auch privat konsumieren. Bei privatem Verzehr oder Verbrauch müssen 
normalerweise Einzelaufzeichnungen über die entnommenen Werte buchhalterisch er-
fasst werden. Dieser Aufwand lohnt sich in der Regel nur bei geringem Eigenverbrauch. 

Aus Vereinfachungsgründen hat der Gesetzgeber deshalb Sachentnahme-Pauschalwer-
te eingeführt, die sich je nach Betriebszweig unterscheiden. Wer eine Gaststätte, egal 
welcher Art, ein Café, eine Bäckerei, Konditorei, Fleischerei, einen Einzelhandel für Le-
bensmittel oder Getränke, Obst- oder Gemüseeinzelhandel bzw. Milcherzeugnis- oder 
Eiereinzelhandel betreibt, findet in der Liste des BMF (www.bundesfinanzministerium.
de - Themen - Steuern - Steuerverwaltung & Steuerrecht - Betriebsprüfung - Richtsatz-
sammlung / Pauschbeträge) die für ihn gültigen Sachentnahmewerte. Eine Einzelauf-
zeichnung ist bei Verwendung der Pauschalwerte nicht notwendig.

Zu beachten ist, dass z.B. der Bäckereiinhaber aber nicht als Lebensmitteleinzelhändler 
qualifiziert wird, wenn er zusätzlich einen Kühlschrank im Verkaufsraum stehen hat, aus 
dem er z.B. Milch, Käse und Eier verkauft und die Einnahmen hieraus von untergeordne-
ter Bedeutung sind. Es ist nur ein Pauschalbetrag anzusetzen, und zwar der höhere von 
beiden. Diese Beträge liegen je nach Gewerbezweig zwischen 390 € pro erwachsener 

2. Ordnungsgeldverfahren abwenden - 
Jahresabschluss 2023 bis spätes-

tens 31.3.2025 offenlegen 

3. Pauschbeträge für Sachentnahmen 
2025 



Person und Jahr ohne Umsatzsteuer (Getränkeeinzelhandel) und 4.045 € (Gaststätte mit 
Abgabe von kalten und warmen Speisen). Kinder unter 2 Jahren bleiben unberücksich-
tigt, Kinder im Alter von 2-12 Jahren werden mit dem hälftigen Jahrespauschbetrag 
veranschlagt.
 
Immer einzeln aufgezeichnet und in der Buchhaltung erfasst werden müssen Entnah-
men, die nicht Nahrungsmittel oder Getränke sind, z.B. Tabak, Zeitschriften, Bekleidung 
oder Elektroartikel.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte über einen Fall zu entscheiden, in dem 
ein angestellter Außendienstmitarbeiter für überwiegend berufliche Zwecke 
einen PKW geleast hatte. Für das Fahrzeug fielen neben regelmäßig pe-
riodisch wiederkehrenden Ausgaben wie Treibstoff, Versicherung, Steuern, 

Beitrag zum Automobilclub, Reifenwechsel und Leasingraten zu Beginn der Leasingzeit 
auch weitere einmalige Kosten an:

	» Leasingsonderzahlung
	» Anschaffungskosten für Zubehör, z.B. Winterreifen
	» Zusatzleistungen, z.B. Anmeldung.

Zum Zwecke der Ermittlung der tatsächlichen Kosten für sonstige berufliche Fahrten 
(keine Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und keine Familienheimfahrten) 
können die tatsächlich anfallenden Fahrzeuggesamtkosten ermittelt werden und der 
konkrete Kilometersatz berechnet werden. 

In der Vergangenheit sind nicht periodisch wiederkehrende Aufwendungen nach dem 
Abflussprinzip berücksichtigt worden, regelmäßig also im Jahr der Anschaffung des Lea-
singfahrzeugs. Der Kläger wollte diesen erhöhten Fahrzeuggesamtkostenwert berechnet 
auf die gefahrenen Kilometer auch in den folgenden Jahren geltend machen. Das haben 
sowohl das Finanzamt als auch Finanzgericht (FG) und der BFH abgelehnt, da hiermit die 
drei o.g. Ausgabeposten mehrfach komplett berücksichtigt werden würden.

Allerdings hält der BFH seine bisherige Rechtsprechung nicht mehr aufrecht. Vielmehr 
sollen dem Grunde nach die Leasingsonderzahlung, die Zubehörkosten und die Zusatz-
leistungen gleichmäßig auf die gesamte Laufzeit verteilt werden, sofern eine berufliche 
Veranlassung vorliegt und die Leasingsonderzahlung am Anfang der Leasingzeit die mo-
natlichen Leasingraten reduziert.

Demnach verringert sich künftig der Gesamtkostenansatz für das erste Jahr des Leasing-
zeitraums, erhöht sich jedoch für die weiteren Jahre.

Der BFH hat den Fall an das FG zurückverwiesen, damit dieses den Sachverhalt weiter 
aufklärt und unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung des BFH erneut entscheidet, 
da nicht bei allen Kostenpositionen die berufliche Veranlassung über den gesamten Zeit-
raum festgestellt worden war.

Betroffene Steuerpflichtige sollten sich steuerlich beraten lassen, sofern noch nicht 
rechtskräftige Bescheide vorliegen.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass die gesamte Entschädi-
gung, die z.B. aufgrund eines Unfalls oder eines medizinischen Behandlungs-
fehlers als Verdienstausfallschaden vom Schädiger oder dessen Versicherung 
an den Geschädigten gezahlt wird, steuerpflichtig ist. Hierzu gehört neben 
dem entgangenen Lohn bzw. Gehalt auch die Steuerzahlung zum entgange-
nen Bruttolohn bzw. -gehalt.

Für eine vollständige Tarifermäßigung ist es erforderlich, dass sowohl der Verdienst-
ausfall als auch die (voraussichtliche) Erstattung der Steuerzahlung in einem Veranla-
gungszeitraum ausgezahlt werden, was bei einer Besteuerung im Veranlagungsverfah-
ren nicht möglich ist, da diese frühestens im Folgejahr erfolgt.

4. BFH ändert Rechtsprechung zur 
Ermittlung der Fahrzeuggesamtkosten 
bei Leasing für berufliche Fahrtkosten

5. Entschädigung für Verdienstausfall 
ist vollständig steuerpflichtig



Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit einer Bruttozahlung, dann liegt eine Tarifermä-
ßigungsmöglichkeit vor, oder einer Nettozahlung zzgl. späterer Steuererstattung, dann 
liegt keine Tarifermäßigungsmöglichkeit vor.

Betroffene sollten sich vor Auszahlung und rechtsverbindlicher Vereinbarung mit z.B. 
der Versicherung des Verantwortlichen sowohl anwaltlich als auch steuerlich beraten 
lassen.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte darüber zu befinden, ob die Mitgliedsbei-
träge für ein Fitnessstudio einkommensteuerlich als außergewöhnliche Be-
lastungen zu berücksichtigen sind.

Konkret ging es darum, dass die Klägerin ein ärztlich verordnetes Funktionstraining in 
einem Fitnessstudio absolviert hatte, für welches neben den Kosten für das eigentliche 
Funktionstraining weitere Mitgliedsbeiträge für einen Reha-Verein anfielen sowie auch 
für das Fitnessstudio, welches zusätzlich den Zugang zu weiteren, nicht verordneten 
Angeboten eröffnete.

Die Krankenkasse übernahm die Kosten für das reine Funktionstraining. Das Finanzamt 
erkannte zudem im Rahmen der steuerlichen Veranlagung der Klägerin die Kosten für 
den Reha-Verein als außergewöhnliche Belastungen an, nicht jedoch die Beiträge für 
das Fitnessstudio. Der Einspruch der Klägerin blieb erfolglos, die Klage wie auch die 
Revision ebenso.

Der BFH urteilte, dass die Beiträge für das Fitnessstudio auch die Inanspruchnahme 
anderer Leistungen wie z.B. die Nutzung der Sauna und anderer Sportkurse ermögliche, 
die über die ärztliche Verordnung hinausgingen. Die Klägerin hätte das Funktionstrai-
ning ohne Zusatzkosten auch bei einem tatsächlich vorhandenen anderen Anbieter in 
Anspruch nehmen können. Es fehle daher an der erforderlichen Zwangsläufigkeit für das 
Entstehen der Mitgliedsbeiträge für das Fitnessstudio.

Anmerkung: Die steuerliche Anerkennung der Mitgliedsbeiträge könnte allenfalls dann 
möglich sein, wenn das ausgewählte Fitnessstudio der einzige Anbieter in zumutbarem 
Umkreis wäre, welches das Funktionstraining anbietet.

6. Mitgliedsbeiträge für Fitness- 
studio stellen keine außer- 
gewöhnliche Belastung dar

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.),   
für Dauerfristverlängerung Umsatzsteuer 
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.)
Einkommen-, Körperschaft-, Kirchensteuer, Soli-Zuschlag 
(VZ)

10.3.2025
13.3.2025 (Zahlungsschonfrist)

Sozialversicherungsbeiträge 24.3.2025, 24 Uhr (Meldung)
27.3.2025 (Zahlung)

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.1.2025 = 2,27 %; 1.7.2024 – 31.12.2024 = 3,37 %; 1.1. – 30.6.2024 = 3,62 %

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
•	 abgeschlossen bis 28.7.2014:	
•	 abgeschlossen ab 29.7.2014:
•	 bei Handelsgeschäften zusätzlich

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale 

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2025:	Januar = 120,3
2024:	Dezember = 120,5; November = 119,9; Oktober = 120,2; September = 119,7; 
August = 119,7; Juli = 119,8; Juni = 119,4; Mai = 119,3; April = 119,2; März = 118,6; 
Februar = 118,1

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, 
die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden ggf. in einer der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger 
und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. Rechtsstand: 10.02.2025
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2.	 Neue Entscheidungen des BFH zur Erbschaftsteuer
3.	 Aktualisierte Reisekostenpauschalen ab 1.1.2025
4.	 Verkürzung der handels- und steuerrechtlichen  

Aufbewahrungsfristen für Buchungsbelege

5.	 Steuerfortentwicklungsgesetz verkündet  
– was davon übrig bleibt

6.	 Keine verdeckte Gewinnausschüttung bei bloßer 
Nutzungsmöglichkeit einer Immobilie 

7.	 Kleinunternehmerumsatzgrenzen ab 1.1.2025  
erstmals Nettoumsätze

Inhaltsverzeichnis

Wer nach dem 31.12.2024 eine PV-Anlage mit einer Bruttoleistung von max. 
30 kW (peak) je Wohn- / Gewerbeeinheit anschafft, in Betrieb nimmt oder 
erweitert, erhält hieraus erzielte Einkünfte steuerfrei. Pro Person bzw. Mit-
unternehmerschaft sind insgesamt 100 kW (peak) als Freigrenze möglich.

Änderungen gibt es ab 1.1.2025 auch bei der Veräußerung von Anteilen an Kapitalge-
sellschaften, insbesondere, wenn diese unter 1 % liegen. Gleiches gilt für Anteilstausch 
und Sacheinlagen. Lassen Sie sich hier von Ihrem Steuerberater beraten.

Wer aus dem Ausland eine steuerfreie ausländische Altersversorgung erhält, wird künf-
tig rechnerisch so gestellt, als erhalte er eine inländische Altersversorgung.

Ab 1.1.2025 ist die Differenzbesteuerung auf Kunstgegenstände, Sammlungen und An-
tiquitäten nicht anwendbar, wenn der Ankauf durch den Wiederverkäufer zum ermäßig-
ten Steuersatz erfolgt ist. Dies ist ab dem 1.1.2025 bei Lieferung, innergemeinschaftli-
chem Erwerb und Einfuhr von Kunst und Sammlungen der Fall. 

Steuerlich relevante Unterhaltszahlungen dürfen nur noch per Überweisung erfolgen, 
nicht mehr durch Barzahlung. 80 % der Kinderbetreuungskosten können künftig ange-
setzt werden, maximal aber 4.800 €.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte in den letzten Monaten mehrere Verfahren 
mit Bezug zum Erbschaftsteuerrecht zu entscheiden.

In einem Verfahren ging es um Leistungen aus einer Sterbegeldversicherung, die der 
Erblasser bereits zu Lebzeiten an ein Bestattungsunternehmen abgetreten hatte und die 
Frage, ob diese den Nachlasswert erhöht, was sich ggf. steuererhöhend auswirken kann. 
Hieran schloss sich auch die Frage, ob dann die konkrete Höhe der Bestattungskosten 
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oder lediglich die Erbfallkostenpauschale von zu diesem Zeitpunkt noch 10.300 € vom 
Nachlass in Abzug zu bringen sei.

Der BFH hat zwar das Verfahren zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das 
erstinstanzliche Finanzgericht (FG) zurückverwiesen, da noch notwendige Sachverhalts-
feststellungen zu tätigen waren. Er hat aber deutlich gemacht, dass zwar die Zahlung 
an das Bestattungsunternehmen nicht zum Nachlass gehöre, aber ein gleichwertiger 
Sachleistungsanspruch des Erblassers gegenüber dem Bestattungsunternehmen auf den 
Erben übergehe, sodass der Nachlass um diesen Betrag zu erhöhen sei. Daher dürfe auch 
nicht nur die Erbfallkostenpauschale in Abzug gebracht werden, sondern die gesamten 
Bestattungskosten, wobei dieser Betrag bei mehreren Erben nur einmal gewährt werde. 
Gleiches gilt auch, wenn der Erbe einen direkten Zahlungsanspruch gegenüber dem 
Versicherungsunternehmen hat.

In einem anderen Fall hatte der BFH darüber zu befinden, ob für den Fall, dass meh-
rere Erben oder Vermächtnisnehmer nach dem Tod des Erblassers vorhanden sind und 
jedem konkrete Gegenstände und/oder Geldbeträge zugewendet werden, die Nachlass-
regelungskosten als den Nachlass und somit die Erbschaftsteuer mindernde Position 
zu bewerten sind. Die Finanzbehörde wie auch das erstinstanzliche FG verweigerten 
die Anerkennung. Hierzu gehörten auch weitere Mietkosten für die Unterbringung des 
Nachlasses und Sachverständigenkosten für einen Kunstexperten.

Der BFH schloss sich der Auffassung der Kläger an, dass diese Kosten notwendig und 
berücksichtigungsfähig waren, da Nachlassgegenstände teilweise erst veräußert werden 
mussten, um die Anordnungen des Erblassers zu erfüllen. Somit waren auch Unterbrin-
gungs- und Sachverständigenkosten umfasst. Diese minderten den Nachlass und somit 
die Höhe der Erbschaftsteuer.

In einem dritten Fall hatte der BFH über die Höhe der Erbschaftsteuerfreibeträge von 
Verwandten zu entscheiden. Konkret ging es darum, dass das Kind des Erblassers nach 
dem Gesetz einen Steuerfreibetrag in Höhe von 400.000 € hat, während die Höhe des 
Freibetrags eines Enkelkindes davon abhängt, ob dessen erbberechtigter Elternteil zum 
Zeitpunkt des Todes des Großelternteils bereits vorverstorben ist, dann wäre der Freibe-
trag ebenfalls 400.000 €. Hier war dieses nicht so, der Elternteil hatte vor Eintritt des 
Erbfalls mit notarieller Urkunde einen Erb- und Pflichtteilsverzicht erklärt. Das Finanzamt 
und das erstinstanzliche Gericht gestanden dem Enkelkind nur einen steuerlichen Freibe-
trag von 200.000 € zu, da der Elternteil noch lebte, wenn dieser aufgrund des Verzichts 
auch zu behandeln war, als wäre er in der Erbfolge nicht mehr vorhanden.

Der BFH schloss sich der Auffassung des Finanzamtes und des FG an. Im Gesetz sei 
ausdrücklich geregelt, dass der höhere Freibetrag nur zu gewähren sei, wenn die Eltern-
generation tatsächlich verstorben sei. Eine Todesfiktion durch Erbverzicht habe diese 
Wirkung ausdrücklich nicht.  

Hinweis: Durch das Jahressteuergesetz 2024 wurde die Erbfallkostenpauschale für Er-
werbe ab dem 1.1.2025 von 10.300 € auf 15.000 € erhöht. Weiterhin können Erben bei 
beschränkter Steuerpflicht nun auch Nachlassverbindlichkeiten hinsichtlich des Anteils 
geltend machen, der auf Vermögen entfällt, welches der deutschen Erbschaftsteuer un-
terliegt.

Für berufliche Auslandsreisen, die ab dem 1.1.2025 stattfinden, hat das 
Bundesministerium der Finanzen (BMF) für einige Länder / Städte neue 
Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungs-

kosten festgelegt. Die gegenüber 2024 aktualisierten Pauschalen sind in einer detail-
lierten Aufstellung ersichtlich, wobei Änderungen deutlich hervorgehoben sind. Das 
BMF-Schreiben v. 2.12.2024 enthält außerdem wichtige Erläuterungen zur Anwendung 
dieser Pauschalen, einschließlich spezieller Regelungen für eintägige Auslandsreisen, 
Anpassungen der Verpflegungspauschalen und doppelter Haushaltsführung im Ausland.

Das komplette Schreiben ist auf der Homepage des BMF unter:  Service – Publikationen 
– BMF-Schreiben – Schreiben v. 2.12.2024 aufzufinden.

3. Aktualisierte Reisekosten- 
pauschalen ab 1.1.2025 



Für Inlandsreisen bleiben die Regelungen für Verpflegungsmehraufwendungen, Über-
nachtungskosten und doppelte Haushaltsführung im Vergleich zu 2024 unverändert.

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit Schluss des Kalenderjahres, in dem die 
letzte Eintragung in das Buch erfolgt, das Inventar, die Eröffnungsbilanz, der 
Jahresabschluss oder Lagebericht aufgestellt, Handels- oder Geschäftsbriefe 
empfangen bzw. abgesandt oder der Buchungsbeleg entstanden ist. 

Im Einzelnen können nachfolgend aufgezeigte Unterlagen nach dem 31.12.2024 ver-
nichtet werden:

	» Aufbewahrungsfrist 8 Jahre (ab 1.1.2025; bis 31.12.2024, falls 10 Jahre noch 
nicht abgelaufen sind)*:

	 Rechnungen und Buchungsbelege

	» Aufbewahrungsfrist 10 Jahre (wie bisher)*:
	 Bücher, Inventare, Bilanzen, Offene-Posten-Buchführung – d.h. Bücher mit 		
	 Eintragungen vor dem 1.1.2015, Bilanzen und Inventare, die vor dem 1.1.2015 	
	 aufgestellt sind, sowie Belege mit Buchfunktion.

	» Aufbewahrungsfrist 6 Jahre*:
	 Empfangene Handels- und Geschäftsbriefe sowie Kopien von abgesandten 		
	 Handels- und Geschäftsbriefen, sonstige Unterlagen – d.h. Unterlagen und 		
	 Lohnkonten, die vor dem 1.1.2019 entstanden sind.

Für Personen und Gesellschaften, die der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) unterliegen, gibt es Sonderregelungen. Die Verkürzung der Aufbe-
wahrungsfristen gilt hier erst ab dem 1.1.2026.

Bilanzielle Rückstellungen für die Aufbewahrung von Unterlagen sind bei kürzeren Auf-
bewahrungsfristen in der Regel zu reduzieren. 

*	 Dies gilt nicht, soweit Bescheide noch nicht bestandskräftig sind bzw.  		
	 Rechtsbehelfs- oder Klageverfahren anhängig sind oder eine Außenprüfung  
	 angekündigt wurde. 

Bitte unbedingt beachten: Es sollten jedoch keine Unterlagen ohne Rücksprache mit 
dem Steuerberater vernichtet werden.

Das Steuerfortentwicklungsgesetz (SteFeG) war zunächst als 2. Jahressteu-
ergesetz gedacht - verbunden mit entsprechenden Hoffnungen für das Jahr 
2025. Bevor das Gesetz in den Bundestag eingebracht wurde, zerbrachen 
die politischen Mehrheitsverhältnisse und damit auch die Chancen für den 
ursprünglichen Entwurf des SteFeG.

Am 1.1.2025 ist ein Rumpf-SteFeG in Kraft getreten, denn eine politische Mehrheit für 
die geplanten umfangreichen Steuerentlastungen konnte vor der Bundestagswahl am 
23.2.2025 nicht mehr gebildet werden.

Verständigen konnte sich eine politische Mehrheit für die Jahre 2025 und 2026 auf eine 
Erhöhung des Bundeskindergeldes um 5 € ab 1.1.2025 auf 255 € und nochmals 4 € ab 
1.1.2026 auf dann 259 €.

Weiterhin wurde der steuerliche Grundfreibetrag von 11.784 € auf 12.096 € in 2025 und 
auf 12.348 € in 2026, der Kinderfreibetrag von 6.612 € auf 6.672 € in 2025 und 6.828 € 
in 2026 angehoben.

Die Freigrenze beim Solidaritätszuschlag wird für 2025 von 18.130 € auf 19.950 € und 
für 2026 auf 20.350 € erhöht.

4. Verkürzung der handels-
und steuerrechtlichen Aufbewah-
rungsfristen für Buchungsbelege

5. Steuerfortentwicklungsgesetz  
verkündet – was davon übrig bleibt



 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte neben anderen Fragestellungen darüber zu 
befinden, ob die reine Möglichkeit der privaten Nutzung einer betrieblichen 
Immobilie durch den Gesellschafter einer (eigenen) Kapitalgesellschaft bei 
diesem eine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) darstellt.

Der Gesellschafter und seine Frau hatten die ausländische Immobilie zunächst gegen 
Mietzahlung bewohnt, zogen dann zurück nach Deutschland und stellten die Mietzah-
lungen ein. Die Immobilie wurde in der Folgezeit unstreitig einige Male von dem Gesell-
schafter ohne eine Nutzungsvereinbarung oder Zahlung genutzt, nach Darstellung des 
Gesellschafters jedoch, um die Immobilie für den Verkauf vorzubereiten. Das Finanzamt 
(FA) rechnete dem Gesellschafter gleichwohl eine orts- und objektangemessene Miete 
als fiktive Einkünfte aus Kapitalvermögen zu. Das erstinstanzliche Hessische Finanzge-
richt (FG) schloss sich der Auffassung des FA an. 

Der BFH hat die Revision des Gesellschafters gegen die Entscheidung des FG für begrün-
det erachtet, das Verfahren aber an das FG zurückverwiesen.

Der Kläger hatte gelegentlich kurze Besuche in der Immobilie zum Zwecke des Verkaufs 
bzw. Vorbereitung für den Verkauf eingeräumt. Die unentgeltliche oder verbilligte Über-
lassung eines betrieblichen Wirtschaftsgutes zu privaten Zwecken des Gesellschafters 
durch die Gesellschaft kann demnach eine verdeckte Gewinnausschüttung darstellen, 
auch wenn es keine Nutzungsvereinbarung gibt oder gar ein ausdrückliches Nutzungs-
verbot. Im zu entscheidenden Fall hatte das FG allerdings keine hinreichenden Sachver-
haltsfeststellungen getroffen, ob tatsächlich eine private oder betrieblich veranlasste 
Nutzung vorlag. Vorbereitung für den Verkauf würde eine betriebliche Veranlassung 
darstellen, sodass keine vGA vorliegen würde.

Wie bereits in der Januar-Ausgabe 2025 behandelt, ergeben sich für Klein-
unternehmer ab 1.1.2025 erhebliche Änderungen u.a. bei den Umsatzgren-
zen (vgl. Artikel Nr. 3, Januar-Ausgabe 2025).

Bislang wurden kleinunternehmerische Umsätze und Schwellenwerte auf die Bruttoum-
sätze (mit rechnerischer Umsatzsteuer) berechnet, ab 1.1.2025 sind erstmals die Netto-
umsätze ausschlaggebend. Dies liegt darin begründet, dass die Umsätze lt. Gesetz nun-
mehr steuerfrei sind und nicht lediglich auf die Steuererhebung verzichtet wird.

6. Keine verdeckte Gewinnausschüt-
tung bei bloßer Nutzungsmöglichkeit 

einer Immobilie 

7.   Kleinunternehmerumsatzgrenzen 
ab 1.1.2025 erstmals Nettoumsätze

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), 1/11 Sondervorauszahlung  
für Dauerfristverlängerung Umsatzsteuer
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.)

10.02.2025
13.02.2025 (Zahlungsschonfrist)

Gewerbesteuer, Grundsteuer (VZ) 17.02.2025
20.02.2025 (Zahlungsschonfrist)

Sozialversicherungsbeiträge 17.02.2025, Jahresmeldung 2024
23.02.2025, 24 Uhr (Meldung)
26.02.2025 (Zahlung)

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.1.2025 = 2,27 %; 1.7.2024 – 31.12.2024 = 3,37 %; 1.1. – 30.6.2024 = 3,62 %

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
•	 abgeschlossen bis 28.7.2014:	
•	 abgeschlossen ab 29.7.2014:
•	 bei Handelsgeschäften zusätzlich

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale 

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2024:	November = 119,9; Oktober = 120,2; September = 119,7; August = 119,7; Juli = 119,8; 
Juni = 119,4; Mai = 119,3; April = 119,2; März = 118,6; Februar = 118,1; Januar = 117,6
2023:	Dezember = 117,4

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, 
die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden ggf. in einer der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger 
und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. Rechtsstand: 09.01.2025



DAS WICHTIGSTE
Informationen aus dem Steuerrecht

Januar 2025

1.	 Anpassung der Beiträge und Beitragsbemessungs-
grenzen in der Sozialversicherung

2.	 Offene steuerliche Fälle – nachträgliche Änderungen 
im Jahressteuergesetz

3.	 Änderungen der Kleinunternehmerregelung  
ab 1.1.2025

4.	 Änderung des Schwellenwerts für monatliche  
Umsatzsteuervoranmeldungen

5.	 Änderung des Durchschnittssatzes und der  
Vorsteuerpauschale für Land- und Forstwirte

6.	 Gewährung eines nicht marktüblich verzinsten 
Darlehens ist schenkungsteuerpflichtig

7.	 Rückwirkende Anhebung des Grund- und  
Kinderfreibetrags 2024 beschlossen

8.	 E-Rezept: Steuerliche Nachweisführung  
bei Krankheitskosten

9.	 Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter und 
Sammelposten – mit geplanten Änderungen

Inhaltsverzeichnis

Ab 1.1.2025 gilt für die allgemeine gesetzliche Rentenversicherung eine hö-
here Beitragsbemessungsgrenze (BBG), erstmals einheitlich für die ost- und 
westdeutschen Bundesländer, und zwar 8.050 € im Monat. Bis 31.12.2024 
betrug die BBG 7.450 € (Ost) bzw. 7.550 € (West). In der knappschaftlichen 
Rentenversicherung steigt die BBG von 9.300 € auf 9.900 € im Monat.

Die BBG ist der Höchstbetrag, bis zu dem Arbeitseinkommen bei Berechnung der Ren-
tenversicherungsbeiträge berücksichtigt wird, darüber hinaus müssen keine Beiträge 
abgeführt werden. Auch für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung wird die 
BBG zum 1.1.2025 angehoben, und zwar von 5.175 € im Monat auf 5.512,50 €. Damit 
einher geht auch die Anhebung der sog. Pflichtversicherungsgrenze von 69.300 € im 
Jahr auf 73.800 €. Wer ein höheres Jahreseinkommen erzielt, kann sich privat kranken-
versichern oder freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung. Der Grund für den 
Anstieg der BBG ist, dass diese zeitversetzt an die Einkommensentwicklung anzupassen 
ist. Damit steigen für gesetzlich Versicherte und deren Arbeitgeber im oberen Einkom-
mensbereich die Beiträge ohne Erhöhung der Beitragssätze. 

Auch die Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung werden wegen ei-
nes weiter steigenden Defizits zum 1.1.2025 erhöht. Die Höhe des Beitrags setzt sich 
aus dem gleichen allgemeinen Beitragssatz (2024: 14,6 %) und dem kassenindividuellen 
Zusatzbeitrag zusammen (Durchschnittssatz 2024: 1,7 %). Der allgemeine Beitragssatz 
bleibt auch 2025 bei 14,6 %, der Durchschnittssatz des kassenindividuellen Zusatzbei-
trags wurde für 2025 auf 2,5 % um 0,8 % angehoben. In welcher Höhe die jeweiligen 
Krankenkassen den Zusatzbeitrag tatsächlich erheben werden, entscheiden diese in der 
zweiten Dezemberhälfte. Zum Redaktionsschluss lagen nur einige Entscheidungen vor.

Der Beitrag in der Pflegeversicherung steigt um 0,2 % auf 3,6 %. Die Zu- und Abschläge 
für Kinderlose bzw. Beschäftigte mit Kindern bleiben wie gehabt. 

1. Anpassung der Beiträge und 
Beitragsbemessungsgrenzen in der 

Sozialversicherung ab 1.1.2025

Schüruferstraße 319
44287 Dortmund
Telefon:	 02 31 / 94 80 82-0
Telefax:	 02 31 / 94 80 82-18
Internet:	www.stb-grieshaber.de
E-Mail:	 info@stb-grieshaber.de



Die Beiträge zur gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung bleiben 2025 mit 
18,6 % bzw. 2,6 % unverändert. Die umlagefinanzierte Künstlersozialabgabe für Unter-
nehmer und Verwerter liegt auch 2025 bei 5 %, der Beitragssatz für die Künstler und 
Publizisten entspricht dem der Deutschen Rentenversicherung Bund, die Versicherten 
zahlen nur den halben Beitragssatz.

Die Höhe der ausschließlich vom Arbeitgeber zu zahlenden Umlagen für Erstattungen 
bei Arbeitsunfähigkeit, Mutterschaft und Insolvenz (U1 - U3) bzw. mögliche Änderungen 
der Umlagehöhen lagen bis Redaktionsschluss noch nicht vor.

Das Jahressteuergesetz (JStG) 2024 tritt nach Verkündung im Bundesgesetz-
blatt in Kraft, was zum Redaktionsschluss noch nicht der Fall war.

Das Gesetz beinhaltet ca. 130 Einzelmaßnahmen mit diversen gesetzlichen Änderungen, 
die direkt nach Verkündung in Kraft treten und offene Sachverhalte, z.B. in Steuerbe-
scheiden, betreffen können. Sollten Steuerpflichtige auch aktuelle Änderungsbescheide 
erhalten, sind diese dem Steuerberater zur Prüfung vorzulegen, wenn er diese nicht 
direkt erhält.

Maßnahmen des JStG, die auf die Veranlagungszeiträume 2023 und 2024 zurückwirken, 
sind für die Vorbereitung der Steuererklärungen 2023 / 2024 relevant. Hierüber wird in 
der folgenden Ausgabe noch zu ausgewählten Beispielen berichtet.

Viele der Maßnahmen greifen ab 1.1.2025 im Rahmen der Unternehmens- und Steuer-
planung, wovon einige hier bereits aufbereitet sind (siehe auch Ziffern 3. – 5. in dieser 
Ausgabe), später berichten wir über Inkrafttreten ab 1.1.2026 oder danach.

Ab dem 1.1.2025 gilt für in Deutschland ansässige Kleinunternehmen ein 
besonderes Meldeverfahren beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zur 
Inanspruchnahme der Kleinunternehmer-Regelung auch im europäischen 

Ausland. Umgekehrt geben im europäischen Ausland ansässige Kleinunternehmen mit 
Tätigkeit in Deutschland beim BZSt innerhalb eines Monats nach Ablauf des Quartals 
eine elektronische Umsatzsteuermeldung ab.

Steuerfreiheit gilt bis zu einer Gesamtumsatzgrenze für das Vorjahr von 25.000 €, 
100.000 € für das laufende Jahr. Wird im laufenden Jahr die Grenze von 25.000 € über-
schritten, scheidet im Folgejahr die Inanspruchnahme der Kleinunternehmer-Regelung 
aus. Wird der Umsatz von 100.000 € im laufenden Jahr überschritten, gilt genau ab 
diesem Zeitpunkt im laufenden Jahr die Kleinunternehmer-Regelung nicht mehr. Der 
Unternehmer selbst muss über das Jahr die 100.000 €-Grenze im Blick behalten, denn 
der Steuerberater erhält die Unterlagen zeitverzögert. Wichtig ist, das Prozedere vorab 
jetzt zu Beginn des Jahres zu besprechen. 

Bei Neugründungen stellt die 25.000 €-Grenze eine absolute Grenze im ersten Jahr dar.  
Bereits der diese Grenze überschreitende Umsatz unterliegt der Regelbesteuerung. Die 
bis dahin erbrachten Umsätze bleiben steuerfrei.

Für Kleinunternehmer gibt es vereinfachte Rechnungsregelungen und -hinweispflichten, 
worüber der Steuerberater detailliert informiert. E-Rechnungen muss der Kleinunter-
nehmer nur empfangen können. Zum Versand ist er nicht verpflichtet.

Unternehmen mit einer jährlichen Umsatzsteuerzahllast über 7.500 € muss-
ten bis 31.12.2024 noch monatlich Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben. 

Aufgrund einer ab 1.1.2025 geltenden Änderung im Umsatzsteuergesetz 
durch das 4. Bürokratieentlastungsgesetz ist die Abgabe der Umsatzsteu-
ervoranmeldung für Unternehmen mit einer Umsatzsteuerzahllast nun bis 
zu 9.000 € nur noch quartalsweise erforderlich. Betroffene Unternehmer 
sollten sich hierzu mit ihrem Steuerberater besprechen.

2. Offene steuerliche Fälle – Ände-
rungen im Jahressteuergesetz 2024 

3. Änderungen der Kleinunternehmer-
Regelung ab 1.1.2025 

4. Änderung des 
Schwellenwerts für monatliche 
Umsatzsteuervoranmeldungen 



Land- und Forstwirte mit einem Gesamtumsatz von bis zu 600.000 € kön-
nen im Rahmen der Umsatzbesteuerung die Durchschnittsbesteuerung  / 
Vorsteuerpauschale nutzen, eine vereinfachte Umsatzsteuerberechnung.
Auf Waren und Dienstleistungen wird nicht Umsatzsteuer von 7  % bzw. 
19 % ausgewiesen abgeführt, sondern auf den Nettoumsatz des Land- und 

Forstwirtes bislang pauschal 9 % aufgeschlagen. Im Gegenzug darf der Land- und Forst-
wirt keine Vorsteuer ziehen. Der bürokratische Aufwand ist geringer als bei der Umsatz-
besteuerung nach tatsächlichen Umsätzen.

Im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2024 wird die Vorsteuerpauschale ab Inkrafttreten 
für den Rest des Jahres 2024 auf 8,4 % abgesenkt, ab dem 1.1.2025 auf 7,8 % für land- 
und forstwirtschaftliche Umsätze weiter reduziert. Für einige land- und fortwirtschaft-
liche Umsätze gelten als Ausnahme Steuersätze mit 5,5 % bzw. 19 %. Hieran ändert 
sich nichts. Es sollte mit dem Steuerberater besprochen werden, ob die Nutzung der 
Durchschnittsbesteuerung noch lohnend ist oder zur Regelbesteuerung optiert werden 
soll, z.B. bei größeren Investitionen wie dem Kauf einer Landmaschine.

Achtung: Land- und Forstwirte, die zur Regelbesteuerung wechseln möchten, müssen 
innerhalb von 10 Tagen nach Ablauf eines Kalenderjahres die Optionserklärung beim 
Finanzamt abgeben bzw. über ihren Steuerberater abgeben lassen.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 31.7.2024 entschieden, dass 
der Vorteil, der aus der Inanspruchnahme eines auf unbestimmte Zeit ab-
geschlossenen niedrig verzinsten Privatdarlehens im Verhältnis zu einem 
Bankdarlehen zum marktüblichen Zins entsteht, als gemischte Schenkung 
der Schenkungsteuerpflicht unterliegt. 

Wenn allerdings festgestellt wird, dass für den Fall der Inanspruchnahme eines Bank-
darlehens ein geringerer Zinssatz feststeht als der gesetzlich bestimmte Wert von 5,5 %, 
dann ist lediglich die Differenz zwischen dem günstigeren Bankzins und dem vertraglich 
vereinbarten Zins als Schenkung zu betrachten.

Das erstinstanzliche Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern habe zwar zutreffend er-
kannt, dass in der Darlehensgewährung eine freigiebige Zuwendung zu sehen sei, aber 
verkannt, dass ein niedrigerer Zinssatz als die gesetzlich verankerten 5,5 % nicht nach-
gewiesen werden müsse. Vielmehr reiche die Feststellung der Möglichkeit der Inan-
spruchnahme eines solchen Darlehens aus.

Weiterhin sei bei unbefristeten Darlehen der Jahreswert des Nutzungsvorteils, hier der 
Zinsvorteil, mit dem gesetzlich normierten Faktor zu multiplizieren. Bei einer zeitlich 
festgelegten Darlehensdauer sei diese hingegen als Faktor zu verwenden. Ein festste-
hender niedriger Zinssatz kann hier nicht herangezogen werden.

Der Gesetzgeber hat rückwirkend für den Veranlagungszeitraum 2024 
den Grundfreibetrag um 180 € von 11.604 € auf 11.784 € sowie den 
Kinderfreibetrag um 228 € von 6.384 € auf 6.612 € erhöht. Die steuerliche 
Berücksichtigung erfolgt bei Arbeitnehmern über den automatischen 
Lohnsteuerabzug durch den Arbeitgeber mit Durchführung der Lohn- bzw. 

Gehaltsabrechnung für Dezember 2024. Die Erhöhung des Grundfreibetrags wirkt 
sich in der Regel steuermindernd aus. Bei den übrigen Steuerpflichtigen erfolgt die 
Berücksichtigung bei der steuerlichen Veranlagung. 
 
		

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 26.11.2024 mitgeteilt, 
dass ab dem Veranlagungszeitraum (VZ) 2024 die steuerliche Abziehbarkeit 
als außergewöhnliche Belastungen bei der Einlösung auch von E-Rezepten 
bei verschreibungspflichtigen Medikamenten gegeben ist.

Voraussetzung dafür ist der Nachweis der Zwangsläufigkeit der entstandenen Krank-
heitskosten, die ausweislich des o.g. BMF-Schreibens im Fall der Einlösung eines E-

5. Änderung des Durchschnittssatzes 
und der Vorsteuerpauschale  

für Land- und Forstwirte 

6.  Gewährung eines nicht 
marktüblich verzinsten Darlehens  

ist schenkungsteuerpflichtig

7. Rückwirkende Anhebung des 
Grund- und Kinderfreibetrags  

2024 beschlossen 

8. E-Rezept: Steuerliche Nachweis-
führung bei Krankheitskosten



Rezeptes hinreichend durch den Kassenbeleg der Apotheke bzw. Rechnung der Online-
Apotheke nachgewiesen wird. Bei privater Krankenversicherung kann der Nachweis 
alternativ durch den Kostenbeleg der Apotheke bzw. die Rechnung der Online-Apotheke 
erbracht werden.

Der Beleg bzw. die Rechnung muss den Namen des Steuerpflichtigen, die Art der Leis-
tung (z.B. Bezeichnung des Arzneimittels), den Betrag bzw. Zuzahlungsbetrag sowie die 
Art des Rezeptes enthalten. Für den VZ 2024 wird ein Kassenbeleg ohne den Namen des 
Steuerpflichtigen nicht beanstandet. Bei betreffenden minderjährigen oder unterhalts-
berechtigten Kindern sollte im Einzelfall mit dem Steuerberater gesprochen werden.

Unternehmen nutzen Abschreibungen üblicherweise über mehrere Jahre 
verteilt. Anschaffungs- und Herstellungskosten für Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens werden so steuerlich geltend gemacht. Geringwertige 
Wirtschaftsgüter (GWG) bilden eine Ausnahme. Diese dürfen im Jahr der 
Anschaffung sofort gewinnmindernd abgeschrieben werden. Hierbei ist Fol-
gendes zu beachten:

Sofortabschreibung: GWG, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 800 € nicht 
übersteigen, können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sofort abgeschrieben 
werden. Wird hiervon Gebrauch gemacht, sind GWG oberhalb von 250 € in einem lau-
fenden Verzeichnis zu erfassen, außer, diese Angaben sind aus der Buchführung ersicht-
lich. Entscheidet sich der Unternehmer für die Sofortabschreibung der GWG unter 800 €, 
gelten für Wirtschaftsgüter über 800 € die allgemeinen Abschreibungsregelungen.

Sammelposten: Es besteht die Möglichkeit, GWG über 250 € und bis zu 1.000 € in einen 
jahresbezogenen Sammelposten einzustellen und über fünf Jahre abzuschreiben. Ein 
laufendes Verzeichnis ist nicht erforderlich. Auch Wirtschaftsgüter unter 250 € können 
in den Sammelposten aufgenommen werden. Dann müssen sie nicht zwingend im Jahr 
der Anschaffung voll abgeschrieben werden.

Durch das Steuerfortentwicklungsgesetz (ursprünglich geplant im Wachstumschancen-
gesetz) soll die Abschreibungsdauer bei Sammelposten von 5 auf 3 Jahre verringert wer-
den, Einzelgüter dürfen dann bis zur Höhe von 800 € netto dort aufgenommen werden 
anstatt bis zu 250 €, insgesamt nicht mehr als 5.000 € (bislang 1.000 €); ein laufendes 
Register für Sammelposten muss nicht mehr geführt werden. Die Schwelle der sofortab-
schreibungsfähigen Wirtschaftsgüter soll von 800 € auf 1.000 € erhöht werden. Ob das 
Gesetz noch zustande kommt, bleibt abzuwarten. Wir werden zeitnah berichten.

Achtung: Das Wahlrecht für Sofortabschreibung / Sammelposten kann für alle in einem 
Wirtschaftsjahr angeschafften Wirtschaftsgüter nur einheitlich ausgeübt werden. 

9. Abschreibung geringwertiger Wirt-
schaftsgüter und Sammelposten  

– mit geplanten Änderungen

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), 
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.)

10.1.2025
13.1.2025 (Zahlungsschonfrist)

Sozialversicherungsbeiträge 26.1.2025 (Abgabe der Erklärung)
29.1.2025 (Zahlung)

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.7.2024 = 3,37 %; 1.1. – 30.6.2024 = 3,62 %; 1.7. – 31.12.2023 = 3,12 %
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
•	 abgeschlossen bis 28.7.2014:	
•	 abgeschlossen ab 29.7.2014:
•	 bei Handelsgeschäften zusätzlich

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale 

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2024:	Oktober = 120,2; September = 119,7; August = 119,7; Juli = 119,8; Juni = 119,4;
Mai = 119,3; April = 119,2; März = 118,6; Februar = 118,1; Januar = 117,6
2023:	Dezember = 117,4; November = 117,3

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, 
die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden ggf. in einer der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger 
und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. Rechtsstand: 2.12.2024
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